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Hinweis
Die in diesen Richtlinien verwendeten Aus-
drücke wie Benutzer, Wanderer, Mountain-
biker, Kletterer usw. gelten für alle Ge-
schlechter.
 

Die vorliegende Verkehrssicherungspflicht 
für Sommeraktivitäten, Richtlinien mit Erläu-
terungen, ersetzt die bisherige Checkliste 
Verkehrssicherungspflicht für Sommerakti-
vitäten (2011). Sie tritt auf die Sommersaison 
2021 in Kraft. Bei Differenzen zwischen den 
verschiedenen sprachlichen Fassungen der 
VSP für Sommeraktivitäten ist der deutsche 
Text massgebend. 
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Ein Grossteil der Seilbahnunternehmungen bietet ihren Gästen heute neben dem Winter-
sportbetrieb in zunehmender Tendenz auch eine Auswahl von Sommeraktivitäten im Ein-
zugsgebiet der Transportanlagen an. Das Angebot beschränkt sich vielerorts nicht mehr auf 
das traditionelle Wandern, sondern reicht von Mountainbike-Routen und -Anlagen über neue 
Trendsportarten (wie z.B. Abfahrten mit Trotti, Monster-Trotti, Monster- und Devil-Bike, In-
line-Board), Erlebnisanlagen (Sommerrodelbahn, Seilpark, Spielplätze etc.) bis hin zu Ad-
venture-Aktivitäten wie Abseilen, Tyrolienne-Seilbahnabenteuer, Klettersteig-Begehungen, 
Klettern und Gleitschirmfliegen.

Die meisten dieser Sommeraktivitäten werden selbständig aus eigener Kraft ausgeübt, und 
entsprechend hat die Eigenverantwortung einen hohen Stellenwert. Die Gäste haben es in 
der Hand, durch ein dem eigenen Können und den Verhältnissen angepasstes vorsichtiges 
Verhalten Unfälle zu vermeiden. Sie haben deshalb grundsätzlich auch selbst die Verantwor-
tung zu tragen, wenn sie bei der Ausübung einer Sommeraktivität einen Unfall erleiden.

Je nach den Umständen trägt auch die Seilbahnunternehmung eine gewisse, mehr oder min-
der weitgehende Verantwortung. Die Verkehrssicherungspflicht gilt nicht nur für die von 
ihnen im Winter betriebenen Schneesportanlagen, sondern prinzipiell auch für die im Som-
mer angebotenen Aktivitäten. Sie hat ihre Grundlage im sog. Gefahrensatz, der wie folgt 
lautet: 

«Wer eine Gefahr schafft oder unterhält, ist verpflichtet, alle zumutbaren Massnahmen zu 
ergreifen, um zu verhindern, dass aus dieser Gefahr jemandem Schaden entsteht.»

In diesem Sinn können auch die Sommerangebote der Seilbahnunternehmungen für deren 
Benutzer gewisse Gefahren begründen, vor denen sie angemessen zu schützen sind.

Wie im Winter ist die Verkehrssicherungspflicht auch hinsichtlich der Sommerangebote der 
Seilbahnunternehmungen in der Regel zeitlich begrenzt auf die Dauer der normalen Be-
triebszeiten der Transportanlagen. Nach Betriebsschluss können keine besonderen Siche-
rungsvorkehrungen mehr erwartet werden. 

I. Zweck der Richtlinien 

 � SBS-Reglement über die Homologation von Anlagen und die Vergabe eines Gütesie-
gels im Bereich Sommeraktivitäten (Reglement Sommeraktivitäten; RSA) vom 
29.04.2020

 � Checkliste für die Gütesiegelvergabe (Downloadbereich Webseite SBS)
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Die vorliegende «Verkehrssicherungspflicht für Sommeraktivitäten» – nachstehend Som-
mer-Richtlinien – sind ein Hilfsmittel, das die Seilbahnunternehmungen in der Wahrneh-
mung der ihnen obliegenden Verkehrssicherungspflicht unterstützt. Die Richtlinien sollen 
es der einzelnen Unternehmung und den von ihr bestimmten Sicherheitsverantwortlichen 
erlauben, das Angebot an Sommeraktivitäten im Einzugsgebiet der Bahn auf erforderliche 
Schutzmassnahmen hin korrekt zu beurteilen.

Ziel der Sommer-Richtlinien ist in erste Linie die Unfallprävention, vorab im Interesse der 
transportierten Gäste, aber auch im Interesse der Seilbahnunternehmung und deren Ange-
stellten. Unfälle bedeuten immer Negativ-Werbung, sie schaden nicht nur dem betroffenen 
Unternehmen, sondern der Branche insgesamt. Zudem lassen sich mit einer umsichtigen 
Prävention Haftungsfälle und strafrechtliche Verantwortlichkeit von Organen und Mitarbei-
tenden der Unternehmung vermeiden.

Die im Sommergeschäft tätigen Seilbahnunternehmungen haben die Möglichkeit, vom Ver-
band Seilbahnen Schweiz das Gütesiegel «geprüfter Sommerbetrieb» zu erhalten. Das Gü-
tesiegel bescheinigt gegenüber der Öffentlichkeit, dass die Unternehmung ihr Angebot an 
Sommeraktivitäten nach den geltenden Sicherheitsanforderungen auf mögliche Risiken ge-
prüft hat und der Sommerbetrieb einem hohen Sicherheitsstandard genügt (Art. 10 RSA). 
Das Gütesiegel wird von der Beratungsstelle des Verbandes vergeben und setzt die Einrei-
chung des für die Sicherheitsanalyse zur Verfügung stehenden Fragebogens voraus (Art. 11 
Abs. 1 RSA). Das Einholen des Gütesiegels ist für die Seilbahnunternehmungen freiwillig. Es 
wird ihnen aber empfohlen, von diesem Angebot des Verbandes Gebrauch zu machen.

Mitgliedunternehmungen des Verbandes, die in ihrem Sommergeschäft Sport- und Freizeit-
anlagen mit ausgeprägt technischem Charakter betreiben, sind verpflichtet, diese Anlagen 
vom Verband homologieren zu lassen (Art. 4 Abs. 1 RSA). Die Einzelheiten und das Verfahren 
der Homologation sind im Reglement Sommeraktivitäten geregelt (siehe Art. 4-9 RSA).

Neben den für die Verbandsmitglieder unentgeltlichen Beratungsangeboten der Beratungs-
stelle des Verbandes besteht für die Seilbahnunternehmungen u.a. auch die Möglichkeit, 
sich bei Planung und Bau verschiedener Anlagen von den Fachpersonen der BFU beraten zu 
lassen. Dies gilt insbesondere für bauliche Vorrichtungen im Nahbereich von Bahnstationen, 
für Badeseen, für MTB-Anlagen sowie Spiel- und Publikumsanlagen. 

Es wird den Seilbahnunternehmungen empfohlen, bei Bedarf von diesem Angebot der BFU 
Gebrauch zu machen.
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1. Regelung der betriebsinternen Verantwortlichkeit

1.1 Sicherheitsverantwortlicher des Unternehmens

Die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht obliegt grundsätzlich dem obersten Lei-
tungsorgan des Seilbahnunternehmens (Verwaltungsrat bei AG, Verwaltung bei Genossen-
schaften). Sofern statutarisch hierzu ermächtigt, kann diese Aufgabe auch an eine einzelne 
Person (den Sicherheitsverantwortlichen für Sommeraktivitäten) delegiert werden, wobei 
die Stelle und deren Aufgabenbereich im Organisationsreglement des Unternehmens klar zu 
umschreiben ist.

Bei korrekter Kompetenzdelegation (Statuten/Organisationsreglement) hat der Verwal-
tungsrat bzw. die Verwaltung nur noch dafür zu sorgen, dass eine geeignete Person ausge-
wählt und hinreichend instruiert und überwacht wird (cura in eligendo, instruendo und  
custodiendo). Die Überwachung ist mit dem Mittel der Berichterstattung vom Sicherheits-
verantwortlichen über die Geschäftsleitung an den Verwaltungsrat bzw. die Verwaltung si-
cherzustellen (Sicherheitsreporting), was ebenfalls im Organisationsreglement geregelt 
werden sollte. 

1.2 Stellvertretung

Für den Fall der Abwesenheit des Sicherheitsverantwortlichen ist zu regeln, wer die Siche-
rungspflicht an seiner Stelle wahrnimmt. Die Stellvertretung muss während den Betriebs-
zeiten jederzeit sichergestellt sein.

1.3 Übertragung von Sicherungsaufgaben an Mitarbeitende

Wird die Ausführung gewisser Sicherungsaufgaben (z.B. der Wegunterhalt oder die Kontrol-
le von Anlagen, baulichen Vorrichtungen, technischen Installationen etc.) an Mitarbeitende 
des Unternehmens übertragen, ist der Aufgabenbereich klar zu regeln und ein entsprechen-
des Pflichtenheft zu erlassen.

II. Organisatorisches

 � Musterpflichtenheft für Sicherheitsverantwortliche Sommeraktivitäten (Downloadbe-
reich SBS) 

 � Checkliste «Wege und Kunstbauten» und «Schadenprotokoll» gemäss «Handbuch Bau 
und Unterhalt von Wanderwegen», ASTRA/Schweizer Wanderwege, Vollzugshilfe 
Langsamverkehr Nr. 9, 2. Aufl. 2017 

 � Unfalldatenbank SBS 
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Die Mitarbeitenden sind über die ihnen obliegenden Sicherungsaufgaben hinreichend zu in-
struieren.

Es ist durch geeignete Kontrollmassnahmen sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden ihre 
Sicherungsaufgaben korrekt ausführen (z. B. Arbeitsrapporte, Bestätigungen, Ausfüllen der 
Checkliste «Wege und Kunstbauten» beim Wegunterhalt sowie des Schadenprotokolls ge-
mäss «Handbuch Bau und Unterhalt von Wanderwegen» etc.).

2. Planung der erforderlichen Kontrollen, Unterhalts- und Erneuerungsar-
beiten mit Vollzugskontrolle

Die aus Sicht der Verkehrssicherungspflicht erforderlichen Kontrollen, Wartungs-, Unter-
halts- und Erneuerungsarbeiten sowie die diesbezüglichen Vollzugskontrollen sind in Ent-
sprechung zu den vorhandenen personellen und finanziellen Mitteln zu planen. (Wer macht 
was wann?)

3. Dokumentation

Es wird empfohlen, die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten möglichst umfassend zu doku-
mentieren. Das betrifft vorab die getroffenen Schutzmassnamen, Kontrollen, Unterhalts- 
und Erneuerungsarbeiten, aber auch das Einholen von Expertenmeinungen, Sachverständi-
gengutachten, Absprachen mit Fachorganisationen, Vereinbarungen mit dem Gemeinwesen 
etc.

4. Notfallorganisation

Für Sommeraktivitäten ist im Allgemeinen keine besondere Notfallorganisation erforder-
lich. Die Alarmierung erfolgt über SOS 112, 144 oder eine SOS-App. 
Bei der Bahnstation sollte eine Alarmierungsmöglichkeit sichergestellt sein, entweder über 
das Mobilnetz oder, wo kein Netzempfang besteht, in anderer geeigneter Weise (wie Fest-
netz, Verbindung zur Talstation oder Funk). Auch sollte bei der Station Erste-Hilfe-Material 
vorhanden sein.

Ausnahmsweise ist eine Notfallorganisation erforderlich bei:

 � homologationspflichtigen Anlagen (Kapitel VIII);
 � MTB-Anlagen je nach den örtlichen Gegebenheiten (Rz. 121-124).
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Bei Anlagen zur selbständigen Sportausübung (Kapitel VII) kann je nach den Umständen die 
Erstellung eines Rettungskonzepts zweckmässig sein. Dasselbe gilt hinsichtlich der Ver-
mietung von Fortbewegungsmitteln (Kapitel X).

Wenn Mitarbeitende der Seilbahnunternehmung bei einem Unfall im Zusammenhang mit ei-
nem Sommerangebot der Bahn Hilfe leisten oder in anderer Weise von einem solchen Unfall 
erfahren, sollte der Unfall nach Möglichkeit dokumentiert und in der SBS-Unfalldatenbank 
eingetragen werden. 

5. Haftpflichtversicherung

Es ist zu klären, ob die Betriebshaftpflichtversicherung des Seilbahnunternehmens über den 
Bahnbetrieb hinaus auch die Haftungsrisiken aus den angebotenen Sommeraktivitäten ab-
deckt. Soweit dies nicht der Fall ist, empfiehlt sich eine Erweiterung der Police oder der Ab-
schluss einer Zusatzversicherung.

20
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III. Nahbereich der Bahnstationen

 � Norm SIA 358 «Geländer und Brüstungen»
 � Norm VSS SN 640 568 «Passive Sicherheit im Strassenraum - Geländer»
 � BFU-Fachbroschüre 2.003 «Geländer und Brüstungen
 � BFU-Fachbroschüre 2.006 «Glas in der Architektur» 
 � BFU-Fachbroschüre 2.007 «Treppen»
 � SKUS-Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt von Schneesportanlagen

Die Seilbahnunternehmung hat eine gefahrlose Begehung der unmittelbaren Umgebung der 
Bahnstationen zu gewährleisten. Namentlich hat sie:

 � Stellen mit Absturzgefahr zu sichern (Ziff. 1);
 � Schutzmassnahmen zu ergreifen gegen Naturgefahren, die von oberhalb der  

Station drohen (Ziff. 2);
 � den gesicherten Nahbereich vom ungesicherten Gelände abzugrenzen (Ziff. 3);
 � Schutzbauten und Signalisation zu kontrollieren und zu unterhalten (Ziff. 4).

1. Absturzgefahr

Das Seilbahnunternehmen muss mit unvorbereiteten und unerfahrenen Fahrgästen rech-
nen, die sich etwas die Beine vertreten und die Aussicht bewundern wollen. Bei Kindern darf 
nicht davon ausgegangen werden, dass eine ständige Aufsicht gewährleistet ist. Vielmehr ist 
im Umfeld der Bahnstation mit Kindern zu rechnen, die unternehmungslustig und übermütig 
sind und sich im Gelände bewegen, ohne an Gefahren zu denken oder diese richtig einschät-
zen zu können. Diesen Erfahrungstatsachen gilt es bei der Beurteilung der Erforderlichkeit 
und Wirksamkeit von Schutzmassnahmen Rechnung zu tragen.

Zu sichern sind die Bereiche in der unmittelbaren Umgebung der Stationen, in welchen auf-
grund der Erfahrung, der gegebenen lokalen und topographischen Verhältnisse, den vor-
handenen Bauten und Anlagen (inkl. Geländer und Absperrungen), der Signalisation (Infor-
mations- und Warntafeln) sowie in Hinblick auf allfällige Aussichts- und Attraktionspunkte 
(z.B. Spielplätze) vernünftigerweise mit unerfahrenen, unvorsichtigen Bahngästen gerech-
net werden muss.

Sowohl die vorhandenen Bauten (Bahnstation, Zugänge, Ausgänge, Aussichtsterrassen) als 
auch das Gelände sind auf Absturzgefahr hin zu prüfen und nötigenfalls zu sichern.
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Bei der Bahnstation selbst, ihren Zugängen, Bergrestaurants, Aussichtsterrassen u.dgl. ist 
die SIA Norm 358 «Geländer und Brüstungen» massgebend. Entscheidungshilfen finden sich 
ferner in verschiedenen BFU-Fachbroschüren.

Für Wege, Plätze und Brücken im Nahbereich der Stationen ist die Norm VSS SN 640 568 
«Passive Sicherheit im Strassenraum - Geländer» als Regel der Baukunde zu beachten. Für 
signalisierte Wander-, Bergwander- oder Alpinwanderwege ist die Norm jedoch ab dem of-
fiziellen Wegweiserstandort nicht massgebend; sie kann hier allenfalls (im Nahbereich der 
Station) als Orientierungshilfe dienen.
 

2. Naturgefahren

Die Bahnstationen sind grundsätzlich an naturgefahrensicheren Standorten erstellt. Je 
nach Lage ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass gewisse Stellen im Nahbereich einer Stati-
on oder gar der gesamte Stationsbereich der Einwirkung von Naturereignissen ausgesetzt 
sind. Im Vordergrund steht dabei die Gefahr von Stein- und Felsschlag, aber auch Gefahren 
wie Erd- und Hangrutsch, Murgang, Lawinen, Schneerutsche oder Eisschlag sind denkbar.

Naturgefahren drohen im Regelfall von oberhalb der Stationen. Namentlich Erd- und Hang-
rutsche können jedoch auch die Stabilität des Geländes und der darauf erstellten Bauten im 
Nahbereich der Stationen gefährden.

Mögliche Gefahrenbereiche sind durch eine Fachperson (Geologe, kantonale Fachstelle für 
Naturgefahren) untersuchen zu lassen.

Bei Steinschlaggefahr sind die Zonen oberhalb des Nahbereichs der Station durch eine Fach-
person von lockerem Gestein zu befreien (Felsreinigung), oder es sind andere geeignete 
Massnahmen (z. B. Drahtseilnetz) zu ergreifen, welche die Einwirkung von Steinschlag auf 
den Nahbereich der Stationen ausschliessen.

Bei drohenden Gefahren ohne adäquate Schutzmassnahmen ist der betreffende Bereich ab-
zusperren oder, falls eine partielle Sperrung nicht möglich ist, der Betrieb einzustellen.
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3. Abgrenzung des gesicherten Nahbereichs vom ungesicherten Gelände

Befindet sich eine Bahnstation in exponiertem Gelände, welches mit Felsabbrüchen, Steil-
hängen und andern alpinen Gefahren durchsetzt ist, sollte der gesicherte Nahbereich der 
Station klar vom Wegnetz und dem ungesicherten Gelände abgegrenzt sein, sei es durch 
natürliche Gegebenheiten, sei es je nach Geländebeschaffenheit mit Warntafeln, Absperrun-
gen, Abschrankungen, Geländern oder anderen baulichen Massnahmen. Die Gefahren beim 
Verlassen des gesicherten Geländes müssen den Gästen offenkundig sein.

Bei Wegen, die von der Bahnstation in abschüssiges, absturzgefährliches oder naturgefah-
renexponiertes, insbesondere ausgeprägt steinschlaggefährdetes Gelände wegführen, ist 
am Übergang zum ungesicherten Bereich eine Tafel in vier Sprachen anzubringen, welche 
die transportierten Gäste vor alpinen Gefahren warnt. Es kann die für Schneesportanlagen 
vorgesehen Warntafel (SKUS-Richtlinien Ziffer 85 Nr. 12) verwendet werden:

 
4. Kontrolle/Unterhalt von Schutzbauten und Signalisation

Schutzbauten sind regelmässig zu kontrollieren und in mängelfreiem Zustand zu erhalten. 
Dasselbe gilt für die aufgestellten Warn- und Informationstafeln. 
Zur Planung der Kontrollen und Instandhaltungsarbeiten siehe vorne Rz. 16.
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Das Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) kennt drei offizielle Wanderwegka-
tegorien: Wanderwege (gelb), Bergwanderwege (weiss-rot-weiss) und Alpinwanderwege 
(weiss-blau-weiss). Diese Wegkategorien sind in der Schweizer Norm SN 640 829a «Signali-
sation Langsamverkehr» verbindlich definiert. Festgelegt werden dort nicht nur Wegcha-
rakter, Ausbaugrad und Signalisation der Wegkategorie, sondern auch die Anforderungen, 
die der Weg an Benutzer stellt und die grundsätzlich als bekannt vorausgesetzt werden dür-
fen. 

Die Verantwortung für Planung, Bau, Unterhalt und Signalisation der offiziellen Wanderwe-
ge obliegt dem gemäss FWG und den kantonalen Ausführungserlassen zuständigen Ge-
meinwesen, welches auch dafür zu sorgen hat, dass die Wanderwege «möglichst gefahrlos» 
begehbar sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b FWG). 
Zuständig sind in der Regel die Gemeinden. Die Signalisation ist allerdings vielerorts den 
kantonalen Wanderweg-Fachorganisationen übertragen, z.T. zudem die periodische Weg-
kontrolle, selten auch der Wegunterhalt (gestützt auf Art. 8 Abs. 2 FWG).  
Für die Einzelheiten der Wegsicherungspflicht nach FWG wird auf den Leitfaden «Gefahren-
prävention und Verantwortlichkeit auf Wanderwegen» verwiesen.
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IV. Wanderwege

 � Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) vom 4. Oktober 1985 
 � Verordnung über Fuss- und Wanderwege (FWV) vom 26. November 1986 
 � Norm SN 640 829a «Signalisation Langsamverkehr»
 � Leitfaden «Gefahrenprävention und Verantwortlichkeit auf Wanderwegen», ASTRA/

Schweizer Wanderwege, Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 15, 2017 
 � Handbuch «Signalisation Wanderwege», ASTRA/Schweizer Wanderwege, Vollzugshil-

fe Langsamverkehr Nr. 6, 2. Aufl. 2013
 � Handbuch «Bau und Unterhalt von Wanderwegen», ASTRA/Schweizer Wanderwege, 

Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 9, 2. Aufl. 2017
 � Handbuch «Holzkonstruktionen im Wanderwegbau», Vollzugshilfe Langsamverkehr 

Nr. 2, BUWAL (Hrsg.) 1992, Neuauflage 2009 (ASTRA/Schweizer Wanderwege [Hrsg.])
 � Empfehlung «Signalisation wandernaher Angebote», Schweizer Wanderwege, 2008 
 �  «Zustiegsrouten im Berggebiet ausserhalb des offiziellen Wanderwegnetzes: Emp-

fehlung für die Markierung», Schweizer Wanderwege/SAC, 2021
 � Sämtliche Handbücher, Leitfäden, Merkblätter und Empfehlungen zum Thema Wan-

derwege finden sich unter den Downloads auf «www.wandern.ch»  
 � Merkblatt «Wandern und Mountainbiken – Entscheidungshilfe zu Koexistenz und Ent-

flechtung»
 � Positionspapier «Koexistenz von Wandern/Mountainbike»
 � Bike-Kodex (beziehbar unter www.bfu.ch > Sport und Bewegung > Mountainbiken)
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Auch wenn die Verantwortung für die offiziellen Wanderwege im Einzugsgebiet der Seilbahn 
primär beim Gemeinwesen liegen, trifft die Seilbahnunternehmung eine gewisse Siche-
rungspflicht. Deren Umfang hängt dabei massgebend davon ab, ob

 � die Seilbahn lediglich den Zugang zum Wanderwegnetz vermittelt, indem sie die Wan-
dernden an den Ausgangspunkt der Wege transportiert (Ziff. 1), 

 � die Seilbahnunternehmung einem Wanderweg durch spezifische Angebote und Wer-
bung eine besondere touristische Zweckbestimmung gibt (Ziff. 1.3) oder ob

 � die Unternehmung darüber hinaus bestimmte Wege oder Teile davon selbst erstellt 
und/oder unterhält (Ziff. 2).

 

1. Die Seilbahn vermittelt den Zugang zum Wanderwegnetz

Die Sicherungspflicht der Seilbahnunternehmung beschränkt sich hier grundsätzlich auf die 
sachgerechte Information und Warnung der Fahrgäste (Ziff. 1.1). Die Verantwortung für die 
Wegsicherheit verbleibt beim zuständigen Gemeinwesen. 

Für Mängel, die der Seilbahnunternehmung bekannt sind, besteht eine Meldepflicht an das 
für den Wegunterhalt zuständige Gemeinwesen (Ziff. 1.2). 

Eine Ausnahme gilt für Wege, die durch die Seilbahnunternehmung eine besondere touristi-
sche Zweckbestimmung erhalten. Für solche Wege besteht unter Umständen eine weiterge-
hende Schutzpflicht (Ziff. 1.3).

1.1 Information der Fahrgäste

1.1.1 Anforderungen der Wegkategorien und Symbolisierung der Wege

Zur Eigenverantwortung der Wandernden gehört, dass sie sich über die Anforderungen der 
von ihnen in Aussicht genommenen Wanderung (Wegkategorie, Gehdistanz, Höhendifferenz, 
Zeitbedarf u.a.) entsprechend informieren. 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Bahnen Gäste aller Art ins Gebirge transportieren, 
auch bergungewohnte Personen ohne hinreichende Erfahrung und Kenntnisse. Die Seilbah-
nunternehmung hat deshalb sicherzustellen, dass solche Personen keine falschen Sicher-
heitserwartungen haben, wenn sie von der Bergstation wegführende Wege begehen. 
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Zu diesem Zweck sollte auf den Panorama- und Orientierungstafeln ein Hinweistext mit den 
Anforderungen der einzelnen Wegkategorien angebracht werden. Der Hinweis sollte dabei 
mindestens in der lokalen Landessprache sowie in Englisch erfolgen. Je nach Gästeaufkom-
men und Zielpublikum kann die Verwendung weiterer Sprachen angezeigt sein.  

Für die Symbolisierung der Wanderwege auf den Panorama- und Orientierungstafeln soll 
die Symbolisierung der offiziellen Wanderwegkategorien von «Schweizer Wanderwege» 
verwendet werden. Eine schweizweit einheitliche Symbolisierung schafft für die Wandern-
den klare Verhältnisse und liegt damit im Interesse aller Seilbahnen.

Im Downloadbereich der Webseite von SBS findet sich ein Infoblatt von «Schweizer Wander-
wege» mit dem Hinweistext zu den Wegkategorien in vier Sprachen (deutsch, französisch, 
italienisch und englisch) sowie der massgebenden Symbolisierung. Für diese kann auch auf 
die Informationstafel «Wanderland Schweiz» (Vorlage unter den Downloads «www.wan-
dern.ch») abgestellt werden.

1.1.2 Informationstafel Alpinwanderwege

Die Wandernden müssen durch das zuständige Gemeinwesen mit der Informationstafel «Al-
pinwanderwege» über die besonderen Anforderungen dieser Wegkategorie ins Bild gesetzt 
werden. Die Gestaltung der Informationstafel ist gemäss SN 640 829a verbindlich. Sie weist 
in vier Sprachen auf die besonderen Anforderungen an die Benutzer solcher Wege hin und 
muss zwingend am Anfang des ersten Alpinwanderweg-Abschnitts und von Vorteil auch am 
Ausgangspunkt von Alpinwanderrouten angebracht werden (SN 640 829a Ziff. 18). Eine zu-
sätzliche Information im Stationsbereich ist nicht erforderlich.

1.1.3 Information Mehrfachnutzung

Werden die von der Bahnstation wegführenden Wander- und Bergwanderwege regelmässig 
auch mit Mountainbikes befahren, ist es angezeigt, die Mountainbiker an den Stationen auf 
den Bike-Kodex mit den gebotenen Verhaltensregeln aufmerksam zu machen (siehe auch 
hinten Rz. 97).
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Analoges gilt, wenn ein anderes Angebot (z.B. eine Trottinett-Strecke) über einen Wander-
weg geführt wird.

1.1.4 Information in der Werbung

Die Werbung darf keine falschen Sicherheitsvorstellungen wecken. Sie hat ein klares Bild 
der Gefahren und Anforderungen zu vermitteln, welche die propagierten Wege mit sich brin-
gen. Widersprüche und Abweichungen zum Ausbaustandard und den Anforderungen der 
signalisierten Wege sind zu vermeiden.

Es wird empfohlen, auch in Prospekten, Broschüren, Wanderangeboten auf Webseiten etc. 
die Hinweistexte zu den Anforderungen der Wegkategorien sowie die entsprechende Symbo-
lisierung gemäss dem Infoblatt von «Schweizer Wanderwege» zu verwenden (siehe Rz. 46).

Hilfreich kann unter Umständen eine nähere Beschreibung der Wege sein. Es dient der Un-
fallprävention, wenn die Wandernden darüber informiert werden, welche Wege geringe An-
forderungen stellen und demnach auch für Familien mit Kindern geeignet sind und welche 
nur von berggewohnten Personen begangen werden sollten. Auf diese Weise werden die 
Gästeströme in die richtigen Bahnen gelenkt und es wird sämtlichen Gästen ein unbe-
schwertes Bergerlebnis ermöglicht.

1.2 Meldung von Sicherheitsdefiziten und Schäden

Stellt die Bahnunternehmung aufgrund eigener Wahrnehmung oder der Meldung Dritter bei 
bestimmten Wegen Schäden, fehlende Signalisation oder andere Sicherheitsdefizite fest, hat 
sie umgehend den Träger der Wegunterhaltspflicht (in der Regel Gemeinde oder kantonale 
Wanderweg-Fachorganisation) darüber zu informieren.

1.3 Wege mit besonderer touristischer Zweckbestimmung

Konkret geht es hier um offizielle Wanderwege, die einen engen funktionalen Zusammen-
hang mit dem Bahnbetrieb oder den weiteren Angeboten des Bahnunternehmens aufweisen 
und dadurch zusätzlich eine besondere touristische Zweckbestimmung erhalten. 

Typische Beispiele hierfür sind u.a.: 

 � Verbindungswege zu anderen Stationen des Bahnunternehmens;
 � Rundwege um die Bahnstation
 � Verbindungswege zu Freizeit- oder Sportanlagen (z. B. Seilpark) oder Bergrestau-

rants, die vom Bahnunternehmen selbst betrieben oder beworben werden; 
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 � Zugangswege zu Attraktionspunkten (z. B. zu Aussichtspunkten, Bergseen, Eishöhlen, 
Gletscherschluchten u.a.), die von den transportierten Gästen typischerweise aufge-
sucht werden oder auf die in der Werbung speziell aufmerksam gemacht wird;

 � Themenwege, Naturlehrpfade u. dgl., die das Bahnunternehmen selbst einrichtet und/
oder bewirbt;

 � Wege, die in der Werbung oder der Kundeninformation vor Ort als «leicht», «für Famili-
en geeignet», «für Schulklassen geeignet» oder ähnlich beschrieben werden.

Die Bahnunternehmung hat dafür zu sorgen, dass solche touristisch intensiv genutzten 
Wege ihrer besonderen Zweckbestimmung entsprechend sicher benutzt werden können. 
Wer mit konkreten Werbeangeboten die Attraktivität der Bahn steigern will, muss dafür sor-
gen, dass das Angebotene ohne besondere Risiken in Anspruch genommen werden kann. 

Das bedeutet insbesondere Folgendes (Ziff. 1.3.1-1.3.5):

1.3.1 Ausbaustandard

Der Ausbaustandard muss dem zu erwartenden Benutzerkreis und der Benutzungsfrequenz 
entsprechen. 

Soweit sich aus dem Angebot und der Information des Bahnunternehmens keine besonderen 
Anforderungen mit entsprechender Einschränkung des Benutzerkreises ergeben (siehe  
Ziff. 1.1.4 und 1.3.3), ist von einem offenen Benutzerkreis auszugehen (Bahnpublikum). Diese 
Wege sollten auch von bergungewohnten Personen mit Kindern bei gewöhnlicher Vorsicht 
und Aufmerksamkeit möglichst gefahrlos begangen werden können. Dies gilt namentlich für 
die Sicherung von Stellen mit Absturzgefahr. Hier kann ausnahmsweise auch der Einsatz von 
Geländern auf Bergwanderwegen zweckmässig sein (siehe Leitfaden «Gefahrenprävention 
und Verantwortlichkeit auf Wanderwegen» Ziff. 8.2.3).

1.3.2 Schutz vor Naturgefahren

Hinsichtlich des Schutzes vor Naturgefahren kann auf das entsprechende Kapitel im Leitfa-
den «Gefahrenprävention und Verantwortlichkeit» (Ziff. 9) verwiesen werden. Zu beachten 
ist insbesondere, dass es bei Bergwanderwegen mit besonderer touristischer Zweckbe-
stimmung geboten sein kann, ein erhöhtes Schutzniveau analog den Wanderwegen (gelb) zu 
gewährleisten (siehe Leitfaden Ziff. 9.4.1 «Empfohlenes Vorgehen auf Bergwanderwegen»).  

Bei Passagen mit ausgeprägter Steinschlagexposition kann ein Warnschild zweckmässig 
sein, das mit klaren Anweisungen darauf hinwirkt, dass die Wandernden sich nicht länger als 
nötig im Gefahrenbereich aufhalten (z. B. «Achtung, Steinschlaggefahr! 200 m. Aufmerksam 
sein, nicht verweilen!»). 
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Erstellt und/oder unterhält die Seilbahnunternehmung bei Wanderwegen Rast- und Grill-
stellen, Erlebnisplätze, Spielinstallationen u.dgl., sollte bei bekannter Steinschlagexposi-
tion die Zone oberhalb der Gefahrenstelle durch eine Fachperson von lockerem Stein befreit 
werden (Felsreinigung) oder es sollten andere Massnahmen getroffen werden, um die Ein-
wirkung von Steinschlag auszuschliessen (z.B. Drahtseilnetze, Verlegung oder Aufhebung 
der betreffenden Raststelle u.a.).
 
1.3.3 Absprache mit dem zuständigen Gemeinwesen

Sind Schutzmassnahmen angezeigt, so sind diese mit dem für Bau und Unterhalt des Weges 
zuständigen Gemeinwesen oder der zuständigen Wanderweg-Fachorganisation abzuspre-
chen. Allenfalls sind Information und Werbung dem Ausbaustandard des Weges entspre-
chend anzupassen.

1.3.4 Besondere Gefahren

Allgemein wird den Seilbahnunternehmungen empfohlen, die transportierten Gäste darauf 
hinzuweisen, wenn auf touristisch intensiv genutzten Wegen besondere Gefahren vorhanden 
sind. 
Zu denken ist etwa an Mutterkuhherden und Herdenschutzhunde, die für die Wegbenutzer 
eine Gefahr darstellen können. Es bleibt hier indessen in jedem Fall Sache der Tierhalter, die 
nötigen Schutzmassnahmen zu treffen (vgl. Leitfaden «Gefahrenprävention und Verantwort-
lichkeit» Ziff. 10.4). Die Ratgeber mit Checkliste für Rindviehhalter und Wanderwegverant-
wortliche sowie Herdenschutzhunde im Weidegebiet sind beim Verband Schweizer Wander-
wege erhältlich.

Vor allem zu Beginn der Sommersaison kann es vorkommen, dass bei Eröffnung des Bahn-
betriebs auf den von der Bergstation ausgehenden Wanderwegen an einzelnen Stellen noch 
Lawinengefahr droht oder rutsch- und absturzgefährliche Schneefelder vorhanden sind. Bei 
Wegen mit besonderer touristischer Zweckbestimmung sind die transportierten Gäste in 
diesen Situationen vor den vorhandenen saisonalen Gefahren zu warnen (z.B. mit dem allge-
meinen Gefahrensignal gemäss SKUS-Richtlinien Ziff. 84 Nr. 5 und dem Text «Achtung, 
Schneefelder. Weg noch nicht begehbar»). Bei akuter Lawinengefahr ist es zudem angezeigt, 
bahnseitig die Zugänge zu den betroffenen Wegen zu sperren, sei es mit dem Sperrsignal 
gemäss SKUS-Richtlinien (Ziff. 86 Nr. 13), gelb-schwarzen Seilwimpeln und Gefahrenstan-
gen (SKUS-Richtlinien Ziff. 85 Nr. 9/10) oder in anderer geeigneter Weise. 
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Es ist grundsätzlich Sache des zuständigen Gemeinwesens, sicherheitsrelevante Mängel 
an der Weginfrastruktur zu beheben. Besteht eine nahe und ernsthafte Gefahr für die Weg-
benutzer, kann es indessen geboten sein, im Sinne einer Sofortmassnahme den Weg bahn-
seitig vorsorglich zu sperren, bis die Wegverantwortlichen vor Ort sind und die nötigen 
Massnahmen getroffen haben. 
Dasselbe gilt bei bedeutenden (flächenhaft wirkenden) Naturereignissen wie Stein- oder 
Felsschlag grösseren Ausmasses, wenn die Gefahr von Folgeereignissen nicht klar ausge-
schlossen werden kann. 

1.3.5 Signalisation von Themenwegen

Auf offiziellen Wanderwegen können zusätzlich Themenwege mit einem Routenfeld für loka-
le Routen signalisiert werden, wenn sie wirkungsvoll und langfristig vermarktet und gut un-
terhalten werden (siehe Handbuch «Signalisation Wanderwege» Ziff. 2.2.3). Von dieser Mög-
lichkeit ist jedoch mit Zurückhaltung Gebrauch zu machen. Für Einzelheiten wird auf die 
Empfehlung «Themenwege – Planung und Koordination mit dem bestehenden Wanderweg-
netz» der Schweizer Wanderwege verwiesen.

Die Planung und Signalisation von Themenwegen, die über das offizielle Wanderwegnetz 
verlaufen, bedürfen der Zustimmung der kantonalen Wanderweg-Fachstelle und müssen in 
jedem Fall mit dieser sowie der kantonalen Wanderweg-Fachorganisation abgesprochen 
und koordiniert werden.
 
Das signalisierte Wanderwegnetz bietet eine gute und ausreichende Basis für Laufangebote 
(Trail-Running, Jogging, Nordic Walking). Von der zusätzlichen Signalisation solcher Ange-
bote ist abzusehen. Spezifische Informationen können mittels Printprodukten, Broschüren 
mit Routenbeschrieben oder elektronischen Hilfsmitteln (GPS-Tracks, Apps u.a.) zur Verfü-
gung gestellt werden.

 
2. Von der Seilbahnunternehmung erstellte und unterhaltene Wege oder 
Wegstrecken

Soweit die Seilbahnunternehmung Wege oder Wegstrecken selbst erstellt und/oder unter-
hält, gilt es zu unterscheiden zwischen den offiziellen Wanderwegen nach FWG (Ziff. 2.1), 
d.h. den Wanderwegen (gelb), Bergwanderwegen (weiss-rot-weiss) und Alpinwanderwegen 
(weiss-blau-weiss), und den übrigen Wegen, die nicht offiziell signalisiert sind (Ziff. 2.2).
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2.1 Offizielle Wanderwege nach FWG

Wie bereits festgehalten (vorne Rz. 38), sind Planung, Bau, Unterhalt und Signalisation der 
offiziellen Wanderwege nach FWG Sache des von Gesetzes wegen zuständigen Gemeinwe-
sens. Privaten Organisationen und Personen ist es nicht erlaubt, von sich aus einen (beste-
henden oder neu erstellten) Weg als offiziellen Wanderweg zu betreiben und entsprechend 
zu signalisieren. 
Dem Gemeinwesen steht es indessen frei, bei bestimmten Wegen oder Wegstrecken Dritt-
personen (Bauunternehmen, SAC, Seilbahnunternehmung u.a.) beizuziehen und ihnen ein-
zelne Aufgaben zu übertragen, etwa bauliche Massnahmen (wie die Erstellung einer Brücke 
oder eines Geländers, das Anbringen von Ketten zu Sicherung einer exponierten Passage, 
die Neuanlage oder den Ausbau des Wegtrassees, eine Böschungs- oder Hangsicherung 
etc.) oder die Kontrolle und/oder den Unterhalt eines Wegabschnitts. 
Die Verantwortung und Wegsicherungspflicht für den betreffenden Weg verbleibt bei sol-
chen Aufgabenübertragungen beim Gemeinwesen (siehe Leitfaden «Gefahrenprävention 
und Verantwortlichkeit» Ziff. 14.2). Die Drittperson hat daneben gegenüber den Wegbenut-
zern für die korrekte, sorgfältige Erfüllung der übernommenen Aufgaben einzustehen.

Eine Seilbahnunternehmung kann aus touristischen Gründen daran interessiert sein, bei of-
fiziellen Wanderwegen bestimmte Aufgaben zu übernehmen (z.B. Erstellung einer Hänge-
brücke als Publikumsattraktion, Wegausbau zur Verbesserung der Begehbarkeit für die 
transportierten Gäste, Übernahme von Wegkontrolle und Wegunterhalt, wenn das Gemein-
wesen einen Weg aus Kosten- oder andern Gründen nicht bzw. nicht mehr länger als Wan-
derweg betreiben will). 
Die Übernahme solcher Aufgaben setzt eine entsprechende Absprache und Leistungsver-
einbarung mit dem zuständigen Gemeinwesen voraus. 
Beizuziehen ist zudem auch die kantonale Wanderweg-Fachorganisation (gemäss Art. 8 
Abs. 1 FWG).

Die Leistungsvereinbarung mit dem Gemeinwesen sollte schriftlich abgefasst werden, den 
Vertragsgegenstand räumlich und inhaltlich klar umschreiben, eine allfällige Gegenleistung 
des Gemeinwesens fixieren sowie die Haftungsfragen zwischen den Parteien regeln.

Hinsichtlich der Ausführung der übernommenen Aufgaben sind die Regeln der Baukunst 
sowie die wanderwegspezifischen Handbücher, Leitfäden und Merkblätter zu beachten.
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2.2 Übrige Wege

2.2.1 Rahmenbedingungen

Die Seilbahnunternehmung kann im Zusammenhang mit Sommerangeboten Wege und 
Wegstrecken, die nicht offiziell als Wanderwege nach FWG signalisiert sind, unter den übli-
chen Rahmenbedingungen selbst erstellen und/oder unterhalten. Namentlich:

 � ist bei Wegen auf fremden Grund die Begehbarkeit rechtlich zu sichern, sei es mit einer 
Wegdienstbarkeit oder zumindest der schriftlichen Zustimmung der Grundeigentümer-
schaft. Zweckmässig ist dabei der Abschluss einer Vereinbarung, in der auch die Frage 
der Haftung geregelt ist;

 � bedürfen die Neuanlage oder Verlegung von Wegen sowie alle über den Unterhalt, die 
Erneuerung oder geringfügige Änderung hinausgehenden baulichen Massnahmen ei-
ner Baubewilligung, und zwar in der Regel gemäss Art. 24 RPG (Bauen ausserhalb der 
Bauzone). Unter Umständen können weitere Bewilligungen erforderlich sein. 

2.2.2 Sicherheitsstandard

Zu gewährleisten ist ein der Zweckbestimmung und dem Benutzerkreis des Weges ange-
messener Sicherheitsstandard.

Bei Wegen mit grossen Touristenströmen (z.B. Panoramaweg rund um die Bahnstation, Zu-
gang zu nahe gelegenen Attraktionspunkten) sowie bei den Zugängen zu Spiel- und Publi-
kumsanlagen (inkl. homologationspflichtige Anlagen) sollte das Schutzniveau in Bezug auf 
Absturz- und Naturgefahr in der Regel demjenigen der Wanderwege (gelb) entsprechen (sie-
he auch Ziff. 1.3 betreffend Wanderwege mit besonderer touristischer Zweckbestimmung).

Bei Zustiegen zu Anlagen zur selbständigen Sportausübung (wie Klettersteige, Klettergär-
ten u.a.) richtet sich das Schutzniveau massgebend nach dem Benutzerkreis der Anlage. Die 
Anforderungen sollten diejenigen eines Alpinwanderwegs nicht überschreiten.

Bei baulichen Vorrichtungen sind die Regeln der Baukunst zu beachten. Im Übrigen kann 
sinngemäss auf die wanderwegspezifischen Handbücher, Leitfäden und Merkblätter abge-
stellt werden.

Es wird empfohlen, die transportierten Gäste auf besondere Gefahren hinzuweisen und nö-
tigenfalls den betreffenden Weg zu sperren (siehe vorne Ziff. 1.3.4).
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2.2.3 Signalisation

Die offizielle Wanderwegsignalisation (gelb, weiss-rot-weiss, weiss blau-weiss) darf nicht 
verwendet werden.

Wege, die keine besonderen Anforderungen stellen, können als Spazierwege gemäss der 
Empfehlung «Signalisation wandernaher Angebote» signalisiert werden, mit der Möglich-
keit, Themenwege im Routenfeld entsprechend zu bezeichnen. 
Zu prüfen ist, ob für die Signalisation von Spazier- und Themenwegen nach kantonalem 
Recht eine Bewilligungspflicht besteht. Soweit solche Wege teilweise auch über das offiziel-
le Wanderwegnetz verlaufen, ist eine Absprache und Koordination mit den zuständigen Ak-
teuren (kantonale Wanderweg-Fachstelle und Wanderweg-Fachorganisation, involvierte 
Gemeinden) unabdingbar.
Bei der Signalisation von Spazier- und Themenwegen ist in jedem Fall Zurückhaltung ange-
zeigt (siehe auch Rz. 67).

Von der Signalisation von Laufwegen (für Trail-Running, Jogging, Nordic Walking) wird ab-
geraten (siehe Rz. 69).

Für Zustiegsrouten, die von den Anforderungen her einem Berg- oder Alpinwanderweg ent-
sprechen (z.B. Zustieg zu Klettersteigen, Klettergärten, einfachen Gipfeln, Bergseen u.a.), 
wird den Seilbahnunternehmungen im Interesse einer schweizweit einheitlichen Signalisati-
on empfohlen, auf das Dokument «Zustiegsrouten im Berggebiet ausserhalb des offiziellen 
Wanderwegnetzes: Empfehlung für die Markierung» abzustellen. Solche Zustiegsrouten 
sind demnach im Gelände in der Farbe lichtgrün (RAL 6027) zu markieren.

In der erwähnten Empfehlung findet sich auch die Vorlage für eine Informationstafel, die zur 
Orientierung der Gäste verwendet werden kann.
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2.2.4 Wegkontrollen

Die Kontrolle der Wege und Kunstbauten erfolgt durch Begehung, die mindestens einmal pro 
Jahr zu Beginn der Sommersaison sowie nach heftigen Unwettern durchgeführt wird. Auf 
besonders anfälligen Wegabschnitten können kürzere Kontrollintervalle angezeigt sein. 
Idealerweise wird ein Problemstellenverzeichnis angelegt, welches die gegebene Schädi-
gungsgefahr beschreibt und in Entsprechung dazu die erforderlichen Kontrollaufgaben fest-
legt.

Es empfiehlt sich, bei der Kontrolle des Wegzustands die Checkliste und das Schadenproto-
koll gemäss Anhang zum Handbuch «Bau und Unterhalt von Wanderwegen» zu verwenden.

Durch Kontrollen festgestellte oder von Dritten gemeldete Schäden sind nach Massgabe des 
Verhältnismässigkeitsprinzips zu beheben. Sicherungsmassnahmen sind bei Mängeln ange-
zeigt, die für die Wegbenutzer eine gefährliche (nicht erkennbare) Falle darstellen. Bei klei-
neren Schäden wird dabei im Regelfall das Anbringen eines Gefahrensignals oder einer 
Abschrankung unmittelbar bei der Gefahrenstelle bis zur Mangelbehebung genügen, wäh-
rend bei grösseren Schäden der Weg gesperrt werden muss (zum Vorgehen siehe Handbuch 
«Bau und Unterhalt von Wanderwegen» Ziff. 6.1).

 

85

86

87



25

V. Mountainbike-Angebote

 � Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958 
 � Verkehrsregelverordnung (VRV) vom 13. November 1962 
 � Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979 
 � Norm SN 640 829a «Signalisation Langsamverkehr»
 � Merkblatt «Wandern und Mountainbiken – Entscheidungshilfe zu Koexistenz und Ent-

flechtung», Materialien Langsamverkehr Nr. 142, ASTRA/Schweizer Wanderwege/
SchweizMobil (Hrsg.), 2020

 � Positionspapier «Koexistenz Wandern und Velo/Mountainbike»
 � Mountainbikeland Schweiz – Manual Routen, SchweizMobil, 2016
 � Arbeitshilfe «Mountainbike-Routen – Planung, Projektierung und Realisierung», TBA/

KAWA des Kantons Bern, 2017
 � Manual «Schwierigkeitsgrade Langsamverkehr LV für Freizeit und Tourismus», AST-

RA/SchweizMobil
 � Bike-Kodex (beziehbar unter www.bfu.ch > Sport und Bewegung > Mountainbiken)
 � BFU-Fachdokumentation 2.040 «Mountainbike-Anlagen»
 � BFU-Fachbroschüre 2.270 «Signalisation Mountainbike-Pisten»

Seit dem Aufkommen der Mountainbikes (MTB) in den 1980er Jahren hat sich das Mountain-
biken von einem Trend- zu einem Breitensport entwickelt, der sich grosser Beliebtheit er-
freut und heute ein wichtiger Faktor im Sommergeschäft der Seilbahnen ist. Zwei Arten von 
MTB-Angeboten gilt es dabei auseinanderzuhalten: 

 � MTB-Routen (auch MTB-Wege, MTB-Trails oder MTB-Touren genannt)   
 
MTB-Routen führen über bestehende, «allgemein zugängliche Wege oder Pfade im hü-
geligen oder bergigen Gelände, ohne Asphalt- oder Betonschichten» und «können 
fahrtechnisch schwierige Abschnitte und Schiebe- und Tragepassagen aufweisen» 
(Ziffer 7.12 der verbindlichen Schweizer Norm SN 640 829a «Signalisation Langsam-
verkehr»). Die Mehrheit der Mountainbiker ist in dieser Kategorie unterwegs.

 � MTB-Anlagen (MTB-Pisten) 

MTB-Anlagen sind spezifisch für den MTB-Sport erstellte und unterhaltene Anlagen, 
die wie eine Skipiste (wiederholt) von oben nach unten befahren werden. Sie beinhalten 
Hindernisse und speziell gebaute Elemente wie Sprünge, Steilwandkurven sowie Holz-
konstruktionen und weisen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf. MTB-Anlagen 
werden von einem beschränkten Personenkreis genutzt, der über eine geeignete Aus-
rüstung und die erforderlichen fahrtechnischen Fähigkeiten verfügt.  
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1. MTB-Routen

1.1 Eigenverantwortung der Mountainbiker

MTB-Routen führen über das von den Bahnstationen erschlossene Wegnetz. Die Mountain-
biker befahren Wege aller Art, von breiten Fahrwegen (Flur- und Waldwegen) über schmale-
re Fusswege bis hin zu Pfaden ohne Kreuzungsmöglichkeit (sog. Singletrails). Es kann sich 
dabei um offizielle MTB-Routen handeln, die gemäss der geltenden Signalisationsnorm (SN 
640 829a) signalisiert und markiert sind. Vielfach werden aber auch Wanderwege oder nicht 
signalisierte Wegstrecken befahren. 

Wege, über die MTB-Routen führen, werden von den Seilbahnunternehmen in aller Regel 
weder erstellt noch unterhalten oder signalisiert. Ihre Leistung beschränkt sich darauf, die 
Mountainbiker an den Ausgangspunkt der Wege zu transportieren. Sie vermitteln mit ande-
ren Worten bloss den Zugang zu den MTB-Routen. Entsprechend trifft sie gegenüber den 
Mountainbikern im Allgemeinen keine über den Nahbereich der Station hinausreichende 
Schutzpflicht. Wer eine MTB-Route befährt, sei es eine offiziell signalisierte Route oder ei-
nen nicht signalisierten öffentlichen Weg, macht dies grundsätzlich in eigener Verantwor-
tung. 

Die Anforderungen, die MTB-Routen an ihre Benutzer stellen, dürfen als bekannt vorausge-
setzt werden. Eine Information bei den Stationen am Ausgangspunkt der Routen ist nicht 
erforderlich.

1.2 Routen mit besonderer touristischer Zweckbestimmung

Wie bei den Wanderwegen gilt eine Ausnahme bei touristisch intensiv genutzten und ver-
markteten MTB-Routen, d.h. bei Routen, die von den Mountainbikern aufgrund des Bahnbe-
triebs typischerweise und zahlreich aufgesucht und vom Seilbahnunternehmen oder der mit 
ihr verbundenen Tourismusorganisation entsprechend beworben werden. 

Am Ausgangspunkt solcher Routen ist eine Information über den Schwierigkeitsgrad ge-
mäss dem Manual «Schwierigkeitsgrade Langsamverkehr LV» sowie gegebenenfalls über 
besondere (atypische) Schwierigkeiten und Gefahren angezeigt. Die gebotenen Hinweise 
sollten dabei nach Möglichkeit bereits in der Werbung erfolgen. Diese darf keine falschen 
Sicherheitserwartungen wecken und hat darauf aufmerksam zu machen, wenn eine propa-
gierte MTB-Route besondere Anforderungen an ihre Benutzer stellt und für die breite Masse 
der Mountainbiker nicht oder nur beschränkt geeignet ist.
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Den Seilbahnunternehmungen obliegt es schliesslich auch, die Mountainbiker darauf hinzu-
weisen, falls eine Route wegen eines bekannten Naturereignisses, aufgrund der saisonalen 
Gegebenheiten oder aus anderen Gründen (z.B. Unterhaltsarbeiten) aktuell nicht befahrbar 
ist. 

1.3 Nutzungskonflikte auf Wanderwegen

Mountainbiker befahren vielfach auch Wander- und Bergwanderwege, da diese landschaft-
lich reizvolle Gebiete erschliessen, naturnah sind und fahrtechnische Herausforderungen 
bieten. Vor allem bei stärkerer Frequentierung sind Nutzungskonflikte mit den Wandernden 
nicht ausgeschlossen. 

Bei hohen Nutzungsfrequenzen ist eine Entflechtung der beiden Nutzergruppen gemäss 
den Grundsätzen des Merkblatts «Wandern und Mountainbiken – Entscheidungshilfe zu Ko-
existenz und Entflechtung» angezeigt (siehe auch das von SBS mitgetragene Positionspapier 
«Koexistenz Wandern und Velo/Mountainbike» sowie die Arbeitshilfe «Mountainbike-Routen 
– Planung, Projektierung und Realisierung»). Seilbahnen profitieren von einem qualitativ 
hochstehenden und attraktiven Netz von Wanderwegen und MTB-Routen und haben ent-
sprechend ein ureigenes Interesse daran, zusammen mit den zuständigen Behörden und den 
Tourismusorganisationen auf eine sinnvolle Entflechtung dieser Verkehrswege hinzuwirken. 
Die Entflechtung kann räumlich erfolgen (durch separate Wanderweg- und MTB-Routenfüh-
rung), aber auch durch eine zeitliche Einschränkung des Befahrens von Wanderwegen oder 
des Transports von Mountainbikes mit den Seilbahnen sowie organisatorisch allgemein 
durch den Nichttransport von Mountainbikes oder bestimmter MTB-Typen (wie Freeride-/
Downhill- oder E-MTB). 

In jedem Fall ist es angezeigt, die Mountainbiker an den Stationen auf den Bike-Kodex mit 
den gebotenen Verhaltensregeln aufmerksam zu machen.
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Der Bike-Kodex kann heruntergeladen werden unter www.bfu.ch 
> Sport und Bewegung > Mountainbiken
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Sicherungsvorkehrungen auf dem Wanderweg sind nur in Ausnahmefällen bei besonders 
grosser Gefährdung zu prüfen, namentlich bei schmalen, unübersichtlichen und exponierten 
Stellen mit Absturzgefahr. Solche Stellen sollten jedenfalls bei stark frequentierten Wan-
derwegen mit adäquaten Schutzmassnahmen entschärft werden, etwa durch Signalisation 
einer Schiebestrecke, ein örtlich (allenfalls auch zeitlich) begrenztes Fahrverbot, bauliche 
oder gestalterische Lenkungsmassnahmen sowie Geländer oder durch eine hangseitige Si-
cherung mittels Seils oder Kette bei Bergwanderwegen.
Zuständig für das Ergreifen solcher Massnahmen ist das für die Sicherheit öffentlicher We-
ge sowie die Sicherung des Wanderwegnetzes verantwortliche Gemeinwesen (siehe vorne 
Rz. 38). 
Immerhin sind die Seilbahnunternehmungen bei Wanderwegen mit besonderer touristi-
scher Zweckbestimmung gehalten, mögliche Schutzmassnahmen mit dem zuständigen Ge-
meinwesen abzusprechen und in der Werbung und Information vor Ort auf Gefahrenstellen 
sowie allfällige Massnahmen wie Schiebestrecken, Fahrverbote u.a. hinzuweisen. 

Bei der Beurteilung von Gefahrenstellen kann davon ausgegangen werden, dass die Moun-
tainbiker sich an die Verkehrsregeln halten. Insbesondere müssen sie 

 � ihr MTB ständig so beherrschen, dass sie ihren Vorsichtspflichten nachkommen können 
(Art. 31 Abs. 1 SVG);

 � mit einer den Wegverhältnissen angepassten Geschwindigkeit fahren und innerhalb der 
Sichtweite anhalten können, bei unübersichtlichen Stellen sowie dort, wo das Kreuzen 
schwierig ist, auf halbe Sichtweite (Art. 32 Abs. 1 SVG und Art. 4 Abs. 1 VRV);

 � besondere Rücksicht auf die Wandernden nehmen, ihnen in jedem Fall den Vortritt las-
sen und, wo die Sicherheit es erfordert, Warnsignale geben und nötigenfalls anhalten 
(Art. 54a Abs. 3 SSV).

1.4 Signalisation

Die offizielle Signalisation der MTB-Routen hat gemäss SVG/SSV zwingend durch das nach 
der kantonalen Strassengesetzgebung zuständige Gemeinwesen zu erfolgen. Die Seilbahn-
unternehmungen sind hierzu nicht befugt, es sei denn, sie werden von der zuständigen Be-
hörde mit der Signalisation einer bestimmten MTB-Route beauftragt.
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1.5 Schäden an der Weginfrastruktur

Als blosse Zugangsvermittler tragen die Seilbahnunternehmungen keine Verantwortung für 
Schäden an der Weginfrastruktur, die sich bei häufigem Befahren durch MTB ergeben (aus-
gefahrenes Wegtrassee, Bodenerosion, Verschlammung, Beschädigung von Stufen und 
Treppen, Holzkonstruktionen etc.). 
Das für den Wegunterhalt zuständige Gemeinwesen hat es auch in der Hand, den Weg mit 
einem Fahrverbot für MTB zu belegen und damit die Überbeanspruchung des Weges durch 
diese Nutzergruppe zu unterbinden.

Ausnahmsweise kann eine Seilbahnunternehmung für Wegschäden ersatzpflichtig werden, 
wenn 

 � sie den Weg selbst ohne Absprache mit dem zuständigen Gemeinwesen als MTB-Rou-
te signalisiert hat; 

 � im Kanton ein Verbot für MTB auf Wanderwegen gilt oder lokal für Wanderwege ein 
Fahrverbot signalisiert ist, von der Bergstation aus keine MTB-Route zur Verfügung 
steht, dessen ungeachtet trotzdem Mountainbiker transportiert werden. 

Das Seilbahnunternehmen schafft in diesen Fällen durch die Signalisation bzw. den Trans-
port von MTB trotz fehlendem Routenangebot eine Schädigungsgefahr, für die es nach dem 
Gefahrensatz einzustehen hat.

1.6 E-MTB

Gemäss dem Positionspapier «Koexistenz Wandern und Velo/Mountainbike» (Ziffer 2) sind 
für E-MTB der langsamen Kategorie (mit einer Tretunterstützung bis 25 km/h und einer 
Motorenleistung bis 500 Watt) die gleichen Überlegungen massgebend wie bei gewöhnlichen 
MTB/Velos ohne Elektromotor. 

Demgegenüber wird die Nutzung von Weginfrastruktur abseits von öffentlichen Strassen 
durch schnelle, als Motorfahrrad geltende E-MTB mit gelbem Nummernschild (mit einer 
Tretunterstützung von über 25 km/h, einer Motorenleistung über 500 Watt und/oder der 
Möglichkeit, ohne aktives Treten zu fahren) zu Recht abgelehnt. Reine Fuss- und Wanderwe-
ge ohne Fahrwegcharakter sind offensichtlich nicht für das Befahren mit schnellen E-MTB 
und anderen Motorfahrrädern bestimmt und damit gemäss Art. 43 Abs. 1 SVG von Gesetzes 
wegen mit einem Fahrverbot belegt, ohne dass dieses vor Ort signalisiert werden müsste. 
Schnelle E-MTB dürfen im Übrigen auch Waldwege nicht bzw. nur mit ausgeschaltetem Mo-
tor befahren. 
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Im Sinne einer «good practice» wird empfohlen, schnelle E-MTB nicht zu Bergstationen zu 
transportieren, von denen keine Fahrwege abgehen. Bei einem Nebeneinander von Fahrwe-
gen und reinen Wanderwegen ist unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass die Letzte-
ren nicht zum Befahren mit den schnellen E-MTB bestimmt sind.

1.7 Rettungsorganisation

Gleich wie bei Wanderwegen ist von den Seilbahnunternehmen für MTB-Routen ausserhalb 
des Stationsbereichs keine Notfallorganisation verlangt. Weder muss ein Notfallkonzept er-
stellt noch ein Rettungsdienst organisiert und betrieben werden.
 

2. MTB-Anlagen

Die nachstehenden Richtlinien gelten für Seilbahnunternehmungen, die eine MTB-Anlage 
selbst erstellen und/oder unterhalten. Wird die Anlage von der Bahnunternehmung lediglich 
aktiv beworben, im Übrigen aber von einem Dritten betrieben, sind die Empfehlungen ge-
mäss Kapitel XI zu beachten. Für die blosse Zugangsvermittlung zu MTB-Anlagen besteht 
keine Verantwortung.

2.1 Schutzpflichten gegenüber den Anlagebenutzern

2.1.1 Information und Signalisation

MTB-Anlagen setzen bei ihrem Benutzerkreis ein gewisses, mehr oder weniger hohes fahr-
technisches Können sowie eine geeignete Ausrüstung voraus. Der Anlagenbetreiber hat 
deshalb sicherzustellen, dass ortsunkundige Mountainbiker wissen, dass es sich um eine 
MTB-Anlage handelt, und falls sie die Anlage befahren wollen, welche Schwierigkeiten sie 
darauf erwarten. 

Für die Signalisation von MTB-Anlagen besteht keine offizielle Regelung. Mit der Fachbro-
schüre «Signalisation Mountainbike-Pisten» steht heute jedoch ein breit abgestütztes Ma-
nual zur Verfügung. Die darin empfohlene Signalisation mit den drei Schwierigkeitsgraden 
leicht (blau), mittel (rot) und schwer (schwarz) in Analogie zur allseits bekannten Einteilung 
der Schneesportabfahrten ermöglicht Mountainbikern aller Fahrniveaus eine rasche und 
einfache Orientierung. Eine schweizweit einheitliche Signalisation der MTB-Anlagen ge-
mäss der besagten Fachbroschüre ist im Interesse aller Beteiligter und sollte auch von den 
Bahnunternehmen befolgt und umgesetzt werden.
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Um die Mountainbiker über die MTB-Anlagen und deren Anforderungen ins Bild zu setzen, ist 
es geboten, bei der Tal- und Bergstation sowie beim Start der Anlagen eine Informationsta-
fel anzubringen, die u.a. über Folgendes Auskunft gibt: Übersichtsplan und Beschrieb der 
angebotenen MTB-Anlagen, Signalisation/Schwierigkeitsgrade der Anlagen, Verhaltensre-
geln sowie Notfallnummer (siehe Fachbroschüre «Signalisation Mountainbike-Pisten»  
S. 12 f.).

2.1.2 Bau, Unterhalt und Kontrollen

MTB-Anlagen müssen fachgerecht und mängelfrei erstellt und unterhalten werden. Es kann 
dabei auf die BFU-Fachdokumentation 2.040 «Mountainbike-Anlagen» (2019) abgestellt 
werden.

Zweckmässig ist ein schriftliches Betriebskonzept, das den Unterhalt von Anlage und Sig-
nalisation detailliert nach Massgabe der relevanten Einflussfaktoren (wie Lebensdauer bau-
licher Vorrichtungen, Witterungseinflüsse, Naturgefahrenexposition etc.) regelt und die nö-
tigen Kontrollen festlegt, unter Einschluss der erforderlichen Ressourcen an Material und 
Personal sowie der zu erwartenden Betriebskosten.

Geboten ist eine tägliche Kontrolle der Anlagen, welche idealerweise vor Beginn des Bahn-
betriebs erfolgt. Vor allem für Holzkonstruktionen sollte dieses Kontrollintervall in jedem 
Fall eingehalten werden.

MTB-Anlagen, die infolge Unterhaltsarbeiten, Unwetter, Schäden etc. nicht befahren werden 
können, sind zu sperren. Dasselbe gilt am Saisonende. 

2.1.3 Gefahrenstellen

Stürze gehören beim Befahren von MTB-Anlagen wie bei Schneesportabfahrten zur Spor-
tausübung und fallen in die Eigenverantwortung der Anlagenbenutzer. 

Immerhin gebietet die Verkehrssicherungspflicht, dass dort, wo auch für den im signalisier-
ten Schwierigkeitsgrad geübten Biker ein hohes Sturzrisiko besteht, ein hinreichender 
Sturzraum (gemäss BFU Fachdokumentation Mountainbike-Anlagen) vorhanden ist. Ebenso 
sind an exponierten Stellen Sicherungsmassnahmen zu treffen, falls die Gefahr eines Ab-
sturzes mit schweren Unfallfolgen auch für den vorsichtigen Biker hoch ist.
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2.1.4 Schlusskontrolle

Eine Schlusskontrolle ist nicht verlangt; sie wäre bei MTB-Anlagen mit ihrem beschränkten 
Benutzerkreis im Gegensatz zur Situation bei Schneesportabfahrten (Massenbetrieb, ma-
schinelle Herrichtung der Pisten nach Betriebsschluss mit entsprechender Kollisionsge-
fahr, winterliche Temperaturen) unverhältnismässig.  

2.2 Nutzungskonflikte auf Wanderwegen

MTB-Anlagen sind ausschliesslich für die Nutzung durch die Mountainbiker bestimmt und 
haben keinen Mischverkehr. Nutzungskonflikte mit Wandernden kann es indessen dort ge-
ben, wo eine MTB-Anlage einen bestehenden Wanderweg kreuzt oder in einen solchen ein-
mündet. Kreuzungen und Einmündungen bergen ein hohes Unfallrisiko und sind zwingend 
zu signalisieren und mit Schikanen so zu entschärfen, dass die Wandernden nicht gefährdet 
werden. 

Das Ende einer MTB-Anlage ist klar zu signalisieren. Den Mountainbikern muss unmissver-
ständlich angezeigt werden, dass sie sich wieder auf einem Weg mit Wandernden oder wei-
teren Nutzern befinden und sich entsprechend vorsichtig verhalten müssen. Empfohlen wird 
hier das Signal «Mischverkehr».

 

2.3 Schäden an der Weginfrastruktur

Für Schäden, die an Wanderwegen durch die Nutzung einer MTB-Anlage entstehen, etwa bei 
Kreuzungen oder Einmündungen oder der Beanspruchung eines Teilstücks eines Wander-
wegs, ist das Seilbahnunternehmen als Betreiberin der Anlage verantwortlich. 

2.4 Rettungsorganisation

Die Nutzung der MTB-Anlagen ist wie bei den Schneesportabfahrten eng mit dem Bahnbe-
trieb verbunden. Entsprechend schliesst die Verkehrssicherungspflicht der Seilbahnunter-
nehmung als Nebenpflicht zum Transportvertrag mit den Mountainbikern eine zweckmässi-
ge Rettungsorganisation mit ein. Mit der Erwähnung der Notfallnummer auf einer Infotafel 
ist es nicht getan.
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MTB-Anlagen sind an ihrem Ende meist an ein bestehendes Strassen- und Wegnetz ange-
schlossen, verlaufen im Übrigen aber oft durch Gelände, welches für Rettungsfahrzeuge 
nicht oder nur schwer zugänglich ist (im Gegensatz zum Einsatz von Rettungsschlitten im 
Winterbetrieb). Entsprechend kann eine Rettung rasch einmal sehr aufwändig und persona-
lintensiv werden, jedenfalls wenn auch kein geeigneter Helikopter-Landeplatz in der Nähe 
der Unfallstelle zur Verfügung steht oder kein Flugwetter herrscht. Diesen Umständen ist 
bei der Ausgestaltung der Rettungsorganisation Rechnung zu tragen.

Schutzziel der Rettungspflicht ist eine rasche Erste-Hilfe-Leistung und Bergung der verun-
fallten Person. Ob und in welchem Umfang zur Erreichung dieses Ziels ein betriebseigener 
Rettungsdienst unterhalten werden muss, hängt massgebend von den örtlichen Gegeben-
heiten ab. 
Wesentlich ist, ob es auf den angebotenen MTB-Anlagen Abschnitte gibt, die von den lokalen 
Rettungskräften (Sanität/Ambulanz), der Flugrettung oder der ARS bzw. KWRO nicht innert 
nützlicher Frist (ca. 15-20 Minuten ab Alarmierung) erreicht werden können. Die Rettung 
muss dabei auch bei schlechten Wetterbedingungen, welche einen Helikopter-Einsatz nicht 
erlauben, gewährleistet sein. 
Vor allem im Nahbereich der Bergstation, in den oberen Abschnitten der MTB-Anlagen sowie 
an Unfallstellen, die in grosser Entfernung zu Fahrwegen liegen, wird ein Ersthelfer der 
Bahn meist am schnellsten vor Ort sein. Ist ein deutlicher Zeitgewinn zu erwarten, ist es 
geboten, einen Pikettdienst mit einem ausgebildeten Patrouilleur oder einer anderen Person 
mit den erforderlichen rettungstechnischen und medizinischen Kenntnissen zu unterhalten.

Zu erstellen ist in jedem Fall ein Rettungskonzept, in welchem in Absprache mit den lokalen 
Rettungskräften die Zufahrten für die Sanität/Ambulanz, die möglichen Helikopter-Lande-
plätze sowie ein allfälliger Einsatz der ARS bzw. KWRO festgelegt werden. 
Damit in der Einsatzzentrale der Rettungsorganisation nach Eingang eines Notrufs entschie-
den werden kann, wie der Verletzte am schnellsten erreicht und am einfachsten geborgen 
werden kann, ist es zweckmässig, die Anlagen in Abschnitte (Sektoren/Sektionen) einzutei-
len und diese deutlich (mit Grossbuchstaben oder Nummern) zu kennzeichnen. Die Ab-
schnitte sollten sich dabei an den möglichen Zufahrts- und Rettungswegen orientieren. 

3. Wilde Pisten

Für versierte Mountainbiker kann es reizvoll sein, die bestehenden öffentlichen Wege zu ver-
lassen und sich im Gelände bergab eine fahrtechnisch herausfordernde Strecke mit natürli-
chen Hindernissen wie Wurzeln und Felsen sowie Sprüngen und ruppigen Passagen zu su-
chen (die Rede ist auch von «Freeride»- oder «Downhill»-Fahren). Werden solche Strecken 
gehäuft befahren, entsteht eine eigentliche Piste, vergleichbar einer MTB-Anlage, nur ohne 
bauliche Elemente und Signalisation. 
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«Wild» sind solche Pisten, weil sie nicht von einem greifbaren Verantwortungsträger unter 
Einholung der Zustimmung des Landeigentümers und der erforderlichen Bewilligungen an-
gelegt werden und die Mountainbiker auf ihnen widerrechtlich unterwegs sind. Das Recht auf 
freien Zutritt zu Wald und Weiden gemäss Art. 699 ZGB gilt nicht für das Fahren mit MTB auf 
Wiesen und im Wald abseits befestigter Wege.

Allein die Tatsache, dass eine Seilbahn Mountainbiker in ein Gebiet transportiert, in welchem 
sie ihren Sport ausüben können, verpflichtet das Seilbahnunternehmen nicht dazu, die vor-
handenen Wege und Routen zu sichern. Dies gilt umso mehr für wilde Pisten, die abseits des 
öffentlichen Wegnetzes durch das rechtswidrige Verhalten der Mountainbiker geschaffen 
werden. Das Seilbahnunternehmen ist weder für Unfälle der Biker selbst noch für Schäden 
verantwortlich, welche diese beim Befahren einer wilden Pisten Dritten zufügen (z.B. Kör-
perverletzungen bei Kollision mit einem Wanderer oder Flur-, Wald- und Wegschäden). 

Vorbehalten bleiben besondere Konstellationen, in denen sich die Seilbahnunternehmung 
eine wilde Piste zurechnen lassen muss, weil sie deren Entstehung und Nutzung zum eige-
nen finanziellen Vorteil wesentlich fördert. Anzunehmen ist dies namentlich, 

 � wenn weder das Seilbahnunternehmen selbst noch Dritte MTB-Anlagen im Einzugsge-
biet der Bahn anbieten;

 � das Seilbahnunternehmen dessen ungeachtet Mountainbiker mit Freeride/Downhill- 
Ausrüstung, d.h. mit für das Befahren von Pisten geeigneten Bikes und entsprechender 
Schutzausrüstung (wie Integralhelm, Vollfingerhandschuhe, Knie- und Ellbogenpro-
tektoren, Protektoren für Rücken, Schulter, Brust und Hüfte u.a.), regelmässig trans-
portiert;  

 � den Bikern Tages- oder Mehrtageskarten verkauft, was ebenfalls ein klares Indiz für 
das Vorhandensein wilder Pisten zwischen Berg- und Talstation ist; und damit

 � faktisch aus der Nutzung der wilden Piste einen Profit erwirtschaftet.

Unter diesen Voraussetzungen kann eine Seilbahnunternehmung ausnahmsweise eine Mit-
verantwortung für die Nutzung wilder Pisten tragen und verpflichtet sein, Massnahmen zum 
Schutze Dritter (nicht aber zum Schutze der Freerider/Downhill-Fahrer selbst) zu ergreifen, 
beispielsweise Kreuzungen mit Wanderwegen und Einmündungen in solche mit Schikanen 
zu entschärfen. Sie kann zudem auch ersatzpflichtig werden für Schäden, die durch die in-
tensive Pistennutzung an Weginfrastruktur und anderweitig angerichtet werden. Solchen 
Haftungsfolgen entgeht, wer Freerider/Downhill-Fahrer nur transportiert, wenn im Ein-
zugsgebiet der Seilbahnanlagen ein geeignetes Angebot zur Verfügung steht.
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VI. Klettersteige

 � Norm EN 958 Klettersteigsets
 � Norm SN EN 16869 Aufbau von Klettersteigen (Via Ferratas)
 � Errichtung, Wartung und Sanierung von Klettersteigen, Österreichisches Kuratorium 

für Alpine Sicherheit / Deutscher Alpenverein / Österreichischer Alpenverein, Natur-
freunde Österreichs (Hrsg.), Innsbruck 2009

 � SCHUBERT, Standards für Klettersteige, in: Tagungsband Symposium alpine Sicher-
heit, Bad Reichenhall 2007, 131 ff.

 � «Zustiegsrouten im Berggebiet ausserhalb des offiziellen Wanderwegnetzes: Emp-
fehlung für die Markierung», Schweizer Wanderwege/SAC 2021

 � Klettersteig-Skala des Schweizer Alpen-Club SAC von Juni 2015 (Hüsler-Skala)
 � Unterlagen verfügbar auf der SBS-Webseite unter Downloads: Mustervertrag für die 

Vermietung von Klettersteigausrüstung, Klettersteig-Piktogramm, Merkblatt Klet-
tersteig (Deutsch und Französisch)

 � Text für Schild Einstieg Klettersteig: Erhältlich bei SBS in vier Sprachen (D, F, I, E).

Ein Klettersteig (Via Ferrata) ist ein im Felsen angelegter Kletterweg, der mit (meist aus Ei-
sen gefertigten) Steighilfen wie Leitern, Stiften und Bügeln versehen und mit einem Stahlseil 
für die Sicherung sowie z.T. als Hilfe zum Aufstieg ausgestattet ist. Klettersteige gibt es in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Erfasst werden diese hierzulande meist mit der 
sog. Hüsler-Skala, welche Schwierigkeiten von K1 (leicht) bis K6 (extrem schwierig) unter-
scheidet.

Wer einen Klettersteig begeht, macht dies grundsätzlich auf eigene Verantwortung. Kletter-
steiggänger haben sich entsprechend auszurüsten (Klettergurt, Klettersteigset, Helm) und 
müssen mit dieser Ausrüstung auch richtig umgehen können. Sie müssen zudem den Anfor-
derungen gewachsen sein, die der Klettersteig je nach Schwierigkeitsgrad und Beschaffen-
heit des Zu- und Abstiegs an Kletterkönnen, Kondition, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, 
Orientierungsvermögen sowie Einschätzung von Witterung und alpinen Gefahren stellt. 

Ob und in welchem Umfang die Seilbahnunternehmungen allenfalls eine gewisse Siche-
rungspflicht trifft, hängt massgebend davon ab, ob sie

 � lediglich den Zugang zum Klettersteig vermitteln (Ziff. 1);
 � den Klettersteig selbst bauen und betreiben (Ziff. 2); 
 � den Klettersteig aktiv bewerben (Ziff. 3); 
 � an den Bahnstationen Klettersteigausrüstungen vermieten (Ziff. 4). 
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1. Die Seilbahn als Zugangsvermittlerin

In den letzten Jahren erlebte das Klettersteiggehen einen eigentlichen Boom. Die Seilbahn-
unternehmungen vermitteln im Normalfall lediglich den Zugang zu den Wegen und Zustie-
gen zum Klettersteig. Sie tragen entsprechend keine Verantwortung für den Klettersteig und 
es trifft sie gegenüber den Benutzern auch keine Informationspflicht.
 
2. Die Seilbahn als Betreiberin des Klettersteigs

Einige Seilbahnunternehmungen sind am Aufbau von Klettersteig-Angeboten direkt betei-
ligt, sei es, dass sie den Klettersteig allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Organisati-
onen, namentlich Bergführervereinen, erstellen und unterhalten. Sie haben in diesem Fall 
die folgenden Gesichtspunkte zu beachten:

2.1 Bau und Unterhalt 

Der Bau eines Klettersteigs bedarf der Zustimmung der Grundeigentümerschaft. Verlangt 
ist zudem eine Bewilligung für das Bauen ausserhalb der Bauzone (Art. 24 RPG).

Klettersteige sind fachgerecht zu erstellen und zu unterhalten. Empfehlungen hierzu finden 
sich u.a. in: 

 � Errichtung, Wartung und Sanierung von Klettersteigen, Innsbruck 2009; 
 � SCHUBERT, Standards für Klettersteige, Bad Reichenhall 2007, 131 ff.

Die Kontrolltätigkeit und der Unterhalt der Klettersteige sind zweckmässig zu organisieren. 
Eine Kontrolle vor der ersten Eröffnung zu Beginn der Saison ist zwingend. Während der 
Saison haben regelmässige Kontrollen des Klettersteigs zu erfolgen (z.B. Meldesystem 
durch Bergführer). Bei naturgefahrenexponierten Passagen kann auch nach schweren Un-
wettern eine Kontrolle angezeigt sein. Kontrollen und Unterhaltsarbeiten sollten dokumen-
tiert werden. 

2.2 Zu- und Abstiege

Für Erstellung, Unterhalt und Sicherung von Zu- und Abstiegen zu Klettersteigen wird auf 
die Ausführungen im Kapitel IV Ziff. 2.2 verwiesen. 

Die Zu- und Abstiege zu Klettersteigen sollten, soweit sie nicht über das offizielle Wander-
wegnetz führen, im Gelände in der Farbe lichtgrün (RAL 6027) gemäss dem Dokument «Zu-
stiegsrouten im Berggebiet ausserhalb des offiziellen Wanderwegnetzes: Empfehlung für 
die Markierung» markiert werden (siehe vorne Rz. 84). 
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2.3 Information

Bei Klettersteigen, die leicht zugänglich sind (etwa aufgrund ihrer Nähe zu einer Bergstation 
oder eines kurzen Zustiegs in nicht oder wenig exponiertem Gelände), besteht die Gefahr, 
dass auch Personen den Klettersteig zu begehen versuchen, welche nicht über die erforder-
liche Ausrüstung und die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Deshalb ist es ange-
zeigt, mindestens am Einstieg des Klettersteigs über die Anforderungen für die Begehung 
zu informieren und Personen, die den Klettersteig begehen wollen, entsprechend abzumah-
nen. Die betreffende Tafel sollte die folgenden Informationen enthalten:

«Hier Start des Klettersteigs (Anzeige mit Piktogramm)
1. Begehung auf eigene Verantwortung!
2. Nur für schwindelfreie, trittsichere Personen mit guter Kondition.
3. Klettersteigausrüstung zwingend (Klettergurt, Klettersteigset, Helm).
4. Kenntnisse für die sichere Begehung des Klettersteigs vorausgesetzt.
5. Keine Begehung bei Gefahr von Gewitter, Regen, Schnee oder Eis.»

Demgegenüber ist davon abzusehen, am Einstieg über die folgenden Punkte zu informieren:

 � Instruktionen für die Benutzer zur Begehung von Klettersteigen;
 � Hinweise zur Benutzung der Ausrüstung.

Für die Ausgestaltung der Signalisation sowie der Informationstafeln steht den Seilbahnun-
ternehmungen auf der Webseite von SBS unter Downloads ein Klettersteig-Piktogramm 
(auch in höherer Auflösung) zur Verfügung:
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Beim Beschrieb des Klettersteigs (z.B. auf Orientierungstafeln bei der Bahnstation, in Bro-
schüren oder auf der Website) sollten die folgenden allgemeinen Informationen vermittelt 
werden: 

 � Schwierigkeit
 � Begehungszeit
 � Länge und Höhenmeter
 � Zustieg und Abstieg
 � saisonale Öffnung
 � Notfallnummern
 � Ausrüstung und Sicherheitshinweise

3. Aktive Werbung

Wird der Klettersteig von einem Dritten betrieben, jedoch von der Seilbahnunternehmung 
aktiv beworben (durch detaillierte Information vor Ort, auf der Website, in Werbebroschüren 
etc., allenfalls in Verbindung mit der Vermietung von Klettersteigausrüstungen), sollten mit 
dem Betreiber die nötigen Absprachen getroffen werden (dazu Kapitel XI). Insbesondere ist 
sicherzustellen, dass die Kontrollen und der Unterhalt der Klettersteige zweckmässig orga-
nisiert und die Informationstafel beim Einstieg angebracht ist.

4. Vermietung von Klettersteigausrüstungen

Seilbahnunternehmungen, welche Ausrüstung für die Begehung von Klettersteigen vermie-
ten, haben die Kunden über die richtige Benutzung der Klettersteigsets zu instruieren, d.h. 
den Kunden ist zu zeigen, wie sie die Ausrüstung anzulegen haben und wie sie sich bei der 
Begehung des Klettersteigs sichern müssen. Zusätzlich können unterstützend Tafeln zweck-
mässig sein, welche die Informationen nochmals in schriftlicher Form wiedergeben. Einige 
Anbieter verfügen zudem über einen kleinen «Probeparcours», in dem das vermittelte Wis-
sen praktisch geübt werden kann.

Die Klettersteigsets müssen seit dem Jahr 2017 die Vorgaben der Norm EN 958 erfüllen. 
Seilbahnen Schweiz empfiehlt den Mitgliedunternehmen, auf jeden Fall alte Sets gemäss 
Herstellervorgaben zu ersetzen und nur solche Sets zu verwenden, bei denen eine Angabe 
zum Gewicht gemacht wird.

Gemäss der Norm EN 958 müssen die Klettersteigsets auf eine Gewichtsspanne von 40 bis 
120 kg ausgelegt sein. Die 120 kg entsprechen dabei dem anwendbaren Maximalgewicht in-
klusive Ausrüstung. Personen, die weniger als 40 kg oder mehr als 120 kg wiegen, müssen  
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zusätzlich mit einem Seil gesichert werden. Hierauf ist bei der Vermietung im Mietvertrag 
oder in anderer geeigneter Weise aufmerksam zu machen. Analoges gilt für ältere Kletter-
steigsets mit einer von der Norm EN 958 abweichenden Gewichtsspanne.

Auf der Webseite von Seilbahnen Schweiz kann unter Downloads ein Mustervertrag für die 
Vermietung von Klettersteigausrüstung heruntergeladen und an die individuellen Bedürf-
nisse des Unternehmens angepasst werden.
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Sowohl MTB-Anlagen als auch Klettersteige sind Anlagen, die zur selbständigen Ausübung 
einer bestimmten sportlichen Aktivität erstellt und betrieben werden. 
Weitere Beispiele für solche Sportanlagen sind etwa Klettergärten, künstliche Kletter-
wände (Toprope- oder Vorstiegswände), Hängegleiter-Startplätze oder  Bike-Parks, d.h. ab-
geschlossene Systeme im meist flachen Gelände mit Pumptracks (wellenförmige Rundbah-
nen mit Steilwandkurven), Jumptracks (Abfolge von Elementen zum Springen) oder Skill 
Areas (Übungsstrecken mit Wurzel- und Steinfeld, Wippen, Haarnadelkurven, Drops in ver-
schiedenen Höhen und Holztrails in verschiedenen Breiten).

Kennzeichnend für diese Anlagen ist, dass sie in der Regel

 � frei und unentgeltlich zugänglich sind;
 � von einem beschränkten Personenkreis selbständig benutzt werden;
 � bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten voraussetzen;
 � eine spezifische Ausrüstung erfordern, welche die Benutzer selbst mitbringen oder al-

lenfalls bei der Bahnstation oder Drittanbietern mieten;
 � und dass kein Betriebspersonal vor Ort ist. 

Für die Verkehrssicherungspflicht bei MTB-Anlagen (Kapitel V) und Klettersteigen (Kapitel 
VI) wird auf die Ausführungen in den betreffenden Kapiteln verwiesen. 

Auch für die übrigen Anlagen zur selbständigen Sportausübung gilt allgemein, dass sie 
grundsätzlich auf eigene Gefahr benutzt werden. Die blosse Zugangsvermittlung begründet 
keine Verantwortung des Seilbahnunternehmens. Wird die Sportanlage eines Drittanbieters 
aktiv beworben, sind die Empfehlungen gemäss Kapitel XI zu beachten. 

Für Anlagen, die von der Seilbahnunternehmung selbst betrieben werden, sind die nachste-
hend angeführten Punkte massgebend.

1. Benutzerkreis

Besteht die ernsthafte Gefahr, dass die Anlage von Personen benutzt wird, die nicht über die 
nötigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände verfügen (z.B. künstliche 
Kletterwand bei der Bahnstation), sind geeignete Massnahmen zu treffen (Informations-/
Warntafel, allenfalls in Verbindung mit baulichen Vorkehrungen).
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VII. Anlagen zur selbständigen Sportaus-
übung

 � Norm SN EN 12572 «künstliche Kletteranlagen Teile 1 bis 3» 
 � BFU-Fachdokumentation 2.040 «Mountainbike-Anlagen» 
 � BFU-Fachdokumentation 2.011 «Skate- und Bikeparks»
 � BASPO-Schrift 512 «Pumptracks» 
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In Bike-Parks sind die einzelnen Linien nach Schwierigkeitsgraden (blau = einfach, für An-
fänger geeignet; rot = mittel, für Fortgeschrittene; schwarz = schwer, für Könner) zu kenn-
zeichnen.
 

2. Bau und Unterhalt

Je nach Dimension und Raumwirksamkeit der Anlage ist eine Baubewilligung erforderlich. 
Wird Waldareal in Anspruch genommen, muss zudem je nach den Umständen eine Ausnah-
mebewilligung für nichtforstliche Kleinbauten oder eine Rodungsbewilligung eingeholt wer-
den.

Die Anlage ist nach Massgabe der einschlägigen Normen/Richtlinien/Empfehlungen zu er-
stellen und zu unterhalten.

Beispiele:

 � Bei künstlichen Kletteranlagen haben die konstruktive Festigkeit (Stabilität), sowie die 
Sicherungs- und Umlenkpunkte den Anforderungen der Schweizer Norm SN EN 12572 
«künstliche Kletteranlagen Teile 1 bis 3» zu entsprechen;

 � Bei Bike-Parks sind neben der BFU-Fachdokumentation 2.040 «Mountainbike-Anla-
gen» die BASPO-Schrift 512 «Pumptracks» sowie die BFU-Fachdokumentation «Skate- 
und Bikeparks» zu beachten.

Bei Fehlen einschlägiger Regeln gilt: Bauliche Vorrichtungen müssen so konstruiert sein, 
dass sie bei bestimmungsgemässem Gebrauch sicher benutzt werden können.

Der Unterhalt (Kontrollen, Kontrollintervalle, Ersatz von Anlageteilen) ist nach Massgabe 
der gegebenen Einflussfaktoren (Lebensdauer baulicher Vorrichtungen, Witterungseinflüs-
se, Naturgefahrenexposition etc.) zu regeln und sollte dokumentiert werden.

3. Zugang zur Anlage

Bei Zugangswegen, die nicht über das offizielle Wanderwegnetz führen, richtet sich der Aus-
bau- und Sicherheitsstandard nach dem für die Anlage massgebenden Benutzerkreis (siehe 
vorne Kapitel IV Ziff. 2.2.2).

Zustiege, die nicht über das offizielle Wanderwegnetz führen, können im Gelände in der Far-
be lichtgrün (RAL 6027) markiert werden (siehe vorne Rz. 84).
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4. Verleih von Hilfsmitteln

Werden für die Benutzung der Anlage bestimmte Hilfsmittel (z.B. Kletterausrüstung) ver-
mietet, sollten die Mieter über deren Gebrauch entweder hinreichend instruiert oder die 
Hilfsmittel nur an Personen mit den erforderlichen Kenntnissen abgegeben werden. 
Es empfiehlt sich, den Kunden mit Unterzeichnung des Mietvertrages bestätigen zu lassen, 
dass er über die für den Gebrauch des Hilfsmittels nötigen Kenntnisse verfügt bzw. darüber 
hinreichend instruiert wurde.

Die Hilfsmittel sind ausreichend zu kontrollieren und zu unterhalten.

5. Keine Gefährdung von Drittpersonen

Bei der Planung und Erstellung der Anlage ist darauf zu achten, dass durch deren Betrieb 
keine Drittpersonen gefährdet werden (siehe hierzu auch Rz. 118-119).
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VIII. Homologationspflichtige Anlagen

 � SBS-Reglement über die Homologation von Anlagen und die Vergabe eines Gütesie-
gels im Bereich Sommeraktivitäten (Reglement Sommeraktivitäten; RSA)

Art. 10ter der Statuten von SBS verpflichtet die im Sommergeschäft tätigen Mitglieder, ihre 
Anlagen durch die Prüfstelle des Verbandes oder einer vom Verband anerkannten Stelle ho-
mologieren zu lassen. Der Homologationspflicht unterliegen dabei «Freizeit- und Sportan-
lagen mit ausgeprägt technischem Charakter» (siehe Art. 4 Abs. 1 Reglement über die Ho-
mologation von Anlagen und die Vergabe eines Gütesiegels im Bereich Sommeraktivitäten 
[Reglement Sommeraktivitäten; RSA]).

Als Beispiele für Anlagen mit ausgeprägt technischem Charakter nennt Art. 4 Abs. 1 RSA 
Sommerrodelbahnen, Sommertubingbahnen, Seilparks, Fly Lines und Tyrolienne-Abenteu-
er (z.B. Seilbahn über Schlucht). 
Die Homologationspflicht ist bei solchen Anlagen durch die folgenden typischen Merkmale 
gerechtfertigt: 

 � Ausübung der Aktivität mittels technischer Einrichtungen, bei deren nicht ordnungsge-
mässer Funktion hohe Unfallgefahr besteht. Die Gäste müssen «blind» in die Mängelf-
reiheit der Einrichtungen vertrauen können;

 � offener Benutzerkreis, keine Vorkenntnisse oder besonderen Fähigkeiten erforderlich;
 � Geräte/Ausrüstung werden zur Verfügung gestellt;
 � Anwesenheit von Betriebspersonal erforderlich;
 � Anlage nur zu bestimmten Zeiten geöffnet/nicht allgemein zugänglich;
 � Eintritt/Benutzung gegen Entgelt.

Nicht erfüllt sind diese Merkmale bei den vorstehend behandelten Anlagen zur selbständi-
gen Sportausübung, insbesondere auch nicht bei MTB-Anlagen und Klettersteigen.

Von der Homologationspflicht ausgenommen sind ferner Anlagen, die der Seilbahngesetzge-
bung unterstehen (Art. 4 Abs. 2 RSA).

Die Mitgliedunternehmen von SBS haben die von ihnen betriebenen homologationspflichti-
gen Anlagen der Beratungsstelle «Sicherheit» des Verbandes zu melden (Art. 5 RSA).

Besteht sowohl für Bau/Konstruktion und Unterhalt einer Anlage wie auch für deren Betrieb 
eine SN-, EN-, ISO-Norm oder ein vergleichbares Regelwerk, ist die betreffende Anlage 
durch eine anerkannte Prüfstelle prüfen und zertifizieren zu lassen. Die Homologation durch 
den Verband erfolgt für diese Anlagen in einem vereinfachten Verfahren für die Gültigkeits-
dauer des Zertifikats, höchstens aber für drei Jahre (Art. 6 RSA).
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Bei nicht zertifizierten Anlagen hat die Unternehmung einen standardisierten Fragebogen 
auszufüllen und mit bestimmten Unterlagen einzureichen (Art. 7 Abs. 1 RSA). Verlangt ist 
namentlich die schriftliche Konformitätserklärung einer anerkannten Prüfstelle/Fachper-
son, in der bestätigt wird, dass die für Bau und Unterhalt massgebenden Normen eingehal-
ten sind, die Anlage fachtechnisch einwandfrei erstellt und unterhalten ist und bei bestim-
mungsgemässem Gebrauch sicher benutzt werden kann (RSA Anhang III Ziff. 3.2). Die 
Beratungsstelle «Sicherheit» nimmt anschliessend nach eigenem Ermessen stichproben-
weise Überprüfungen im Gelände vor (Art. 7 Abs. 2 RSA). Die Homologation erfolgt, wenn 
keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden bzw. festgestellte Mängel beseitigt 
wurden, und sie wird in der Regel für drei Jahre erteilt (Art. 7 Abs. 5 RSA).

Die Homologation der Anlagen gewährleistet im Interesse der Seilbahnbranche einen ein-
heitlichen hohen Sicherheitsstandard. 
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IX. Spiel-/Publikumsanlagen

 � Norm SN EN 1176:2017 «Spielplatzgeräte und Spielplatzböden»
 � BFU-Fachdokumentation 2.348 «Spielplätze»
 � Norm SN EN 12572-2:2017 «Künstliche Kletteranlagen – Sicherheitstechnische Anfor-

derungen und Prüfverfahren für Boulderwände»
 � BFU-Fachdokumentation 2.009 «Kletteranlagen»
 � Norm SN EN 15288 «Schwimmbäder – Sicherheitstechnische Anforderungen» 
 � BFU-Fachdokumentation 2.026 «Kleingewässer»
 � BFU-Fachdokumentation 2.019 «Bäderanlagen»
 � Verbandsrichtlinie über die Aufsicht in öffentlichen Bädern, Verband Hallen- und Frei-

bäder VHF, 2016

Angesprochen sind hier Anlagen, die den transportierten Gästen für Spiel und Bewegung zur 
Verfügung gestellt werden. Kennzeichnend für diese Anlagen ist, dass sie in der Regel

 � frei und unentgeltlich zugänglich sind;
 � von jedermann benutzt werden können (offener Benutzerkreis);
 � weder bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten voraussetzen noch eine spezifische Aus-

rüstung erfordern;
 � nicht beaufsichtigt und überwacht werden. 

1. Spielplätze

Darunter fallen Spielplätze und Spielräume aller Art, mit Installationen wie Rutschen, Wip-
pen, Schaukeln, Klettertürmen, Trampolinen, Tyrolienne.

1.1 Normkonformität von Bau und Unterhalt

Die für Bau und Unterhalt einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen sind einzu-
halten. Für Spielplätze im öffentlichen Raum gelten die Anforderungen der Normenreihe SN 
EN 1176 (inkl. Hinweistafel).

Insbesondere müssen auch Trampoline den Anforderungen der SN EN 1176 entsprechen. 
Trampoline für den privaten Gebrauch (EN 71) dürfen im öffentlichen Raum nicht verwendet 
werden.

Wasserbecken und Teiche im Spielbereich dürfen eine Wassertiefe von maximal 20 cm auf-
weisen. 
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Spielgeräte werden vielfach intensiv beansprucht und müssen entsprechend häufig auf ab-
genutzte, überbeanspruchte oder fehlende Teile hin überprüft und gewartet werden.
Die Häufigkeit der Kontrollen hängt von verschiedenen Faktoren wie verwendete Materiali-
en, Beanspruchung, Standort, Alter der Anlage usw. ab. Es ist ein geeigneter Inspektions-, 
Wartungs- und Unterhaltsplan zu erstellen, der die Herstellerangaben sowie die örtlichen 
Gegebenheiten berücksichtigt.

1.2 Regeln für die Benutzung

Soweit es für die Benutzung eines Spielplatzes oder Spielgeräts bestimmte Regeln gibt, ist 
darauf in geeigneter Weise aufmerksam zu machen, nach Möglichkeit in Form von Pikto-
grammen.

1.3 Sicherung des Umfeldes

Falls es im Umfeld des Spielplatzes Stellen mit Absturzgefahr, Naturgefahren (insbesondere 
Steinschlag) oder Gewässer gibt, sind wirksame Schutzmassnahmen (z.B. Umzäunung des 
Spielplatzes) zu ergreifen. 

Die Frage der Absturzgefahr ist hier aus der Optik von Kindern zu beurteilen. Es darf nicht 
auf eine permanente Aufsicht vertraut werden.

1.4 Sicherung des Zugangs

Spielplätze in Sichtweite der Bahnstationen wirken auf Kinder wie ein Magnet. Die Zugangs-
wege sind entsprechend zu sichern und so auszugestalten, dass sie von Kindern gefahrlos 
begangen werden können.

2. Boulderwände

Als Boulderwände, an denen jedermann, insbesondere auch Ungeübte mit Turn- oder Trek-
kingschuhen, etwas klettern können, eignen sich nur klein dimensionierte Anlagen.   
In Anlehnung an die Empfehlungen für Schulen (BFU-Fachbroschüre «Kletteranlagen», 
2.009) sollte die Gesamthöhe der Wand maximal 3 m und die Absprunghöhe höchstens 2 m 
betragen. Dies bedeutet, dass der oberste Klettergriff in einer Höhe von 3 m angebracht 
wird.
Für grösser dimensionierte Boulderwände sind die Vorgaben gemäss Kapitel VII massge-
bend.
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Zu beachten sind daneben die folgenden Punkte: 

 � Die Aufprallfläche hat eben und hindernisfrei zu sein. 
 � Ab einer Tritthöhe von 60 cm ist der Boden falldämmend zu gestalten. Werden bei Out-

door-Anlagen natürliche Fallschutzmaterialien (wie z.B. Quarzsand 0,2 – 2 mm, Rund-
kies 8 – 16 mm, Rinden- oder Holzschnitzel) gewählt, ist eine Einstreutiefe von mindes-
tens 40 cm einzuhalten.

 � Bei einer Absprunghöhe von 2 m muss die Aufprallfläche je 2 m nach hinten und seitlich 
über die Grundprojektion ausgeweitet sein.

Anzubringen ist zudem eine Tafel mit den massgebenden drei Boulderregeln: 
1. Freihaltung des Niedersprungbereichs
2. Nicht übereinander klettern
3. Kein Überklettern der maximalen Tritthöhe.
 

3. Badeseen

Im Umfeld der Bahnstationen gelegene Seen können an heissen Sommertagen zum Baden 
einladen. Aus der Sicht der Verkehrssicherungspflicht ist hier wie folgt zu differenzieren:

3.1 Natürliche Badestellen

Für natürliche Badestellen an Seeufern ist die Seilbahnunternehmung nicht verantwortlich. 
Es sind keine speziellen Massnahmen zu treffen, um Personen vor Unfällen zu schützen.

Dies gilt auch, wenn das Gewässer mit baulichen Massnahmen zugänglich gemacht wird 
(siehe aber Rz. 187). Es wird dadurch noch keine besondere Gefahr geschaffen, die eine Ba-
deaufsicht oder andere Sicherungsvorkehrungen verlangen würde.

3.2 Von der Seilbahnunternehmung angelegte Badeplätze

Legt die Seilbahnunternehmung einen künstlichen Badeplatz mit kleineren Installationen an 
(z.B. Einstiegstreppe oder andere Einstiegshilfen, Flosse u.a.), hat sie basierend auf einer 
Risikoanalyse festzulegen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang eine Badeaufsicht 
gestellt wird oder ob Alarm- und Notfallmassnahmen ausreichen. 
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Bei Badeplätzen ohne Aufsicht ist auf Sprunganlagen zu verzichten, und es sind mindestens 
die folgenden Vorkehrungen zu treffen:

 � Information, dass keine Badeaufsicht besteht und das Baden auf eigene Verantwortung 
erfolgt;

 � Aufstellen der Tafel mit den 6 Baderegeln der Schweizerischen Lebensrettungsgesell-
schaft (SLRG);

 � Bereitstellung von Rettungsgeräten (z.B. Stangen, Rettungsringe, Wurfleinen).

 
 

Für die Notfallorganisation wird zudem empfohlen, dass bei der Bahnstation ein Beatmungs- 
und Wiederbelebungsgerät (Defibrillator) vorhanden sowie entsprechend geschultes Perso-
nal anwesend ist.

Wird für Nichtschwimmer eine Badezone ausgeschieden, sind eine Wassertiefe von maximal 
1.35 m und ein gleichmässiges Gefälle von höchstens 10 % einzuhalten. 

Wird für die Benutzung eines Badeplatzes ein Eintrittsgeld erhoben, ist in der Regel eine 
Badeaufsicht vorzusehen.

3.3 Speicherseen

Die von den Seilbahnunternehmungen für die künstliche Beschneiung der Schneesportanla-
gen erstellten Speicherseen sind Werke im Sinne von Art. 58 OR (Werkeigentümerhaftung). 
Ihre Ufer sind aufgrund ihrer Neigung und der verwendeten Dichtungsmaterialien in der Re-
gel so beschaffen, dass für Personen, die gewollt oder ungewollt ins Wasser gelangen, ein 
Ausstieg nur erschwert oder gar nicht möglich ist. 
Speicherseen bergen insofern eine besondere Gefahr, gegen die angemessene Schutzmass-
nahmen zu ergreifen sind, falls aufgrund der Lage des Sees (Nähe zur Bahnstation oder 
touristisch intensiv genutzten Wegen, einfache Zugangsmöglichkeiten, einladender Uferbe-
reich) mit unvorsichtigen Personen gerechnet werden muss. 

BADEREGELN
MAXIMES DE LA BAIGNADE
REGOLE PER IL BAGNANTE

Kinder nur begleitet ans Wasser lassen – kleine 
Kinder in Griff nähe beaufsichtigen!
Les enfants au bord de l’eau doivent toujours être 
accompagnés – les petits enfants doivent être 
gardés à portée de main!
Non lasciare bambini incustoditi vicino all’acqua – 
tenere i bambini piccoli sotto controllo, a portata 
di mano!

Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer sprin-
gen! – Unbekanntes kann Gefahren bergen.
Ne pas plonger ni sauter dans des eaux troubles 
ou inconnues! – L’inconnu peut cacher des 
dangers.
Non tuff arti in acque torbide o sconosciute: le 
situazioni sconosciute presentano pericoli.

Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser! 
Nie mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen.
Ne jamais se baigner après avoir consommé de 
l’alcool ou des drogues. Ne jamais nager l’esto-
mac chargé ou en étant à jeun.
Non entrare mai in acqua dopo l’assunzione di 
bevande alcoliche o altre droghe! Non nuotare mai 
a stomaco pieno o completamente vuoto.

Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören nicht 
ins tiefe Wasser! – Sie bieten keine Sicherheit.
Les matelas pneumatiques ainsi que tout matériel 
auxiliaire de natation ne doivent pas être utilisés en 
eau profonde! – Ils n‘off rent aucune sécurité.
Materassini e oggetti gonfi abili ausiliari per il nuoto 
non devono essere usati in acque profonde: essi 
non danno alcuna sicurezza.

Nie überhitzt ins Wasser springen! – Der Körper
braucht Anpassungszeit.
Ne jamais sauter dans l’eau après un bain de 
soleil prolongé! Le corps a besoin d’un temps 
d‘adaptation.
Non tuff arti sudato in acqua: il tuo corpo deve 
gradualmente abituarsi!

Lange Strecken nie alleine schwimmen! – Auch der 
besttrainierte Körper kann eine Schwäche erleiden.
Ne jamais nager seul sur des longues distances!
– Même le corps le mieux entraîné peut avoir une 
défaillance.
Non nuotare lunghe distanze da solo: anche il 
corpo meglio allenato può subire debolezze.

www.slrg.ch / www.sss.ch
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Im Minimum ist in dieser Situation gut ersichtlich eine Badeverbotstafel aufzustellen und 
sind Rettungsgeräte (Rettungsring, Rettungsstange u.dgl.) bereitzustellen. Denkbar ist zu-
dem, am Seeufer eine Ausstiegsleiter anzubringen oder den Speichersee ganz abzuzäunen. 

Wird ein Speichersee vom Seilbahnunternehmen im Sommerbetrieb zu einem Badesee um-
genutzt (mit entsprechenden baulichen Anpassungen im Uferbereich), sind die Regeln für 
Badeplätze (vorstehend Ziff. 3.2) massgebend.
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Erfasst wird hier die Vermietung von Fortbewegungsmitteln aller Art wie z. B. Trotti, Mons-
ter-Trotti, Monster-Bike, Mountain Carts und Dirt Monster-Bike, Devil-Bike, Inline-Board, 
Mountainbike und dgl.
Verwiesen wird ausserdem auf die «Empfehlung zum Betrieb von Trottinett-Strecken und 
zur Trottinett-Vermietung» (SBS 2014), welche die nachstehenden Punkte für Trottis und 
Monster-Trottis (ohne Motorenbetrieb) näher erläutert und präzisiert. Diese Empfehlung fin-
det sich im Anhang der vorliegenden Sommer-Richtlinien.

Die Benutzung der Fortbewegungsmittel erfolgt grundsätzlich auf eigene Verantwortung. 
Das vermietende Seilbahnunternehmen hat indessen Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
es allen Benutzern erlauben, die Abfahrt mit dem Fortbewegungsmittel sicher zu meistern.

1. Einwandfreier Zustand der Fortbewegungsmittel

Die vermieteten Fortbewegungsmittel müssen in einwandfreiem Zustand sein, insbesonde-
re die Bremsen. Entsprechend ist ihre Funktionstüchtigkeit jeweils vor der Vermietung zu 
prüfen und es sind allfällige Mängel umgehend zu beheben.

Für das Befahren von Strassen sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Wird das 
Fortbewegungsmittel bei schlechter Sicht, in der Dämmerung oder nachts benutzt, muss 
vorne ein weisses und hinten ein rotes Licht am Gerät oder am Körper des Benutzers ange-
bracht werden.

2. Fahrwege

2.1 Bestimmung der geeigneten Wege

Das Unternehmen hat zu prüfen und festzulegen, welche Wege für das Befahren mit den 
betreffenden Fortbewegungsmitteln geeignet sind und benutzt werden dürfen und sollen.
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X. Vermietung von Fortbewegungsmitteln

 � Verkehrsregelverordnung (VRV) vom 13. November 1962 
 � Empfehlung zum Betrieb von Trottinett-Strecken und zur Trottinett-Vermietung (SBS 

2014) im Anhang
 � Bike-Kodex (beziehbar unter www.bfu.ch > Sport und Bewegung > Mountainbiken)
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Fahrzeugähnliche Geräte sind mit Rädern oder Rollen ausgestattete Fortbewegungsmittel, 
die ausschliesslich durch die Körperkraft des Benutzers angetrieben werden (z. B. Trottinet-
te aller Art, nicht aber Fahrräder; vgl. Art. 1 Abs. 10 VRV). Solche Fortbewegungsmittel dür-
fen auf Hauptstrassen und auf Nebenstrassen nur dann benutzt werden, wenn entlang der 
Strasse Trottoirs sowie Fuss- und Radwege fehlen und das Verkehrsaufkommen im Zeit-
punkt der Benutzung gering ist.

Motorenbetriebene Fortbewegungsmittel dürfen Wald und Waldstrassen grundsätzlich 
nicht  befahren (Art. 15 Abs. 1 WaG). Das Verbot gilt auch dann, wenn es nicht ausdrücklich 
signalisiert ist. Vorbehalten bleiben abweichende kantonale Bestimmungen, welche die Be-
nutzung auch von einer Bewilligung abhängig machen können.

Bei der Prüfung der Eignung ist insbesondere auch der Zweckbestimmung der Wege sowie 
möglichen Konflikten mit anderen Nutzern Rechnung zu tragen. Auf eine Mehrfachnutzung 
von Wander- und Bergwanderwegen durch Fortbewegungsmittel aller Art ist nach Möglich-
keit zu verzichten. Davon ausgenommen sind bei der Vermietung von MTB die offiziell signa-
lisierten MTB-Routen.

2.2 Sicherung von Gefahrenstellen

Die vorgegebenen Wege und Routen müssen von nicht bzw. nicht rechtzeitig erkennbaren, 
überraschenden und atypischen Gefahrenstellen frei sein.

An Stellen mit Absturzgefahr sind geeignete Schutzmassnahmen zu ergreifen (im Minimum 
das allgemeine Gefahrensignal).

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Gefahrenstelle vorliegt, ist eine am oberen Limit lie-
gende, immer aber korrekte Fahrweise in Rechnung zu stellen. Mit einer den Verhältnissen 
nicht angemessenen, übersetzten Geschwindigkeit muss nicht gerechnet werden. Verlangt 
ist insbesondere auch Fahren auf Sicht. 

2.3 Keine Gefährdung anderer Wegbenutzer

Bei der Mehrfachnutzung der befahrenen Wege sind Schutzmassnahmen zu ergreifen, so-
weit für andere Wegbenutzer, namentlich Fussgänger/Wandernde, nach den konkreten Um-
ständen eine erhebliche Gefährdung besteht (siehe hierzu vorne Rz. 98-99 sowie Rz. 118-
119).
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2.4 Information 

Die Mieter der Fortbewegungsmittel sind zu informieren über 

 � die zu benutzenden Fahrwege;
 � allfällige besondere Gefahren und Gefahrenstellen (z.B. Gegenverkehr bei verkehrsar-

men Nebenstrassen, temporärer Baustellenverkehr, unübersichtliche oder exponierte 
Stellen, für Mountainbikes nicht geeignete Bergwanderwege);

 � das Verhalten gegenüber anderen Wegbenutzern, insbesondere über das Vortrittsrecht 
der Fussgänger/Wandernden. Bei der Vermietung von Mountainbikes ist der Bike-Ko-
dex (vorne Rz. 97) anzubringen.

2.5 Signalisation

Für die Signalisation auf öffentlichen Wegen sind die offiziellen Signale gemäss Signalisati-
onsverordnung (SSV) zu verwenden sowie die Norm SN 640 829 «Signalisation Langsamver-
kehr» zu beachten. Die Signalisation hat durch die hierfür von Gesetzes wegen zuständige 
Behörde (in der Regel Gemeinde) zu erfolgen. 

 
3. Benutzer

3.1 Alter/Grösse

In den Mietbedingungen ist festzulegen, ab welchem Alter bzw. ab welcher Grösse Kinder mit 
oder ohne Begleitung eines Erwachsenen das Fortbewegungsmittel benutzen dürfen.

3.2 Schutzausrüstung

Mit dem Fortbewegungsmittel ist eine geeignete Schutzausrüstung mit zu vermieten (norm-
konforme Helme wie z.B. Velohelme gemäss EN 1078, je nach Art des Fortbewegungsmittels 
auch Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschutz).

Für Trottis sind Helme, die den heutigen Anforderungen entsprechen (Velohelme gemäss EN 
1078), mit zu vermieten und deren Tragen für obligatorisch zu erklären. Die Helme müssen 
richtig gelagert, jeweils gereinigt, getrocknet und auf einwandfreien Zustand hin geprüft 
werden. Defekte Helme sind sofort auszutauschen. Helme sind gemäss Angaben des Her-
stellers auszuwechseln. Die Benutzer sollten über den korrekten Sitz des Helms instruiert 
werden. 
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3.3 Instruktion 

Die Benutzer sind über die Funktion und den Gebrauch des Fortbewegungsmittels zu instru-
ieren (z.B. Fahr- und Bremsprobe vor der Abfahrt).

Sie sind namentlich auch darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Geschwindigkeit und 
die Fahrweise stets den Umständen und den Besonderheiten des Fortbewegungsmittels an-
passen und vorausschauend auf Sicht und bremsbereit fahren müssen. Auf Strassen ist 
rechts zu fahren.

4. Abgabekontrolle

Es ist zu kontrollieren, ob die vermieteten Fortbewegungsmittel zur vorgegebenen Zeit wie-
der zurück sind. Wird eine Person als vermisst gemeldet und fehlt ein Fortbewegungsmittel, 
ist eine Suchaktion einzuleiten. 

Eine «Schlusskontrolle» ist auf den angegebenen Fahrstrecken nicht verlangt.

5. Notfallorganisation

Den Mietern sollte die im Notfall zu wählende Nummer für die Alarmierung des Rettung-
dienstes (SOS 144 oder 112, allenfalls zusätzlich betriebseigene Tel.-Nr.) in geeigneter Wei-
se kommuniziert werden (Kleber auf dem Fortbewegungsmittel, Info-Blatt u. dgl.). 

Zweckmässig ist je nach den örtlichen Gegebenheiten die Erstellung eines Rettungskon-
zepts, in welchem in Absprache mit den lokalen Rettungskräften die Zufahrten für die Am-
bulanz/Sanität und die möglichen Helikopter-Landeplätze festgelegt werden. 
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Für Angebote von Drittanbietern trägt die Seilbahnunternehmung keine Verantwortung. 

Dies gilt im Allgemeinen auch dann, wenn die Bahnunternehmung in ihrer Werbung (Bro-
schüren, Website etc.) bei den im Einzugsgebiet der Seilbahn vorhandenen Sommeraktivitä-
ten nicht nur auf die Angebote Dritter hinweist oder verlinkt, sondern solche zum eigenen 
Nutzen aktiv bewirbt. Träger der Verkehrssicherungspflicht ist und bleibt der Drittanbieter. 
Den Seilbahnunternehmungen wird jedoch empfohlen, 

 � in den Werbeunterlagen klar zu deklarieren, von wem das Angebot stammt und betrie-
ben wird;

 � in der Werbung nur Angebote von Drittanbietern aufzunehmen, welche Gewähr dafür 
bieten, dass die massgebenden Sicherheitsstandards eingehalten sind (dazu Ziff. 1);

 � mit dem Drittanbieter die nötigen Absprachen zu treffen (Ziff. 2). 

1. Sicherheitsgewähr des Drittanbieters

Die Seilbahnunternehmung kann und muss beim Drittanbieter kein Sicherheits-Audit durch-
führen. Sie kann die Aufnahme des Angebots in die Werbung der Seilbahn jedoch davon ab-
hängig machen, dass der Drittanbieter die folgenden sicherheitsrelevanten Unterlagen vor-
legt: 

 � Sicherheitskonzept (inklusive Notfallorganisation und Rettungskonzept);
 � die vom Bundesgesetz über das Bergführerwesen und das Anbieten weiterer Risikoak-

tivitäten (Risikoaktivitätengesetz) verlangten Bewilligungen, soweit das Angebot des 
Drittanbieters in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt; Bei den Sommeraktivi-
täten betrifft dies die Tätigkeit als Bergführer, Kletterlehrer und Wanderleiter, das Ca-
nyoning, River-Rafting und Wildwasserfahren sowie Bungee-Jumping. 

 � bei Bauten und technischen Einrichtungen: Die von Gesetzes wegen erforderlichen Be-
willigungen;

 � bei „homologationspflichtigen“ Anlagen: Bestätigung der Normkonformität von Bau, 
Betrieb und Unterhalt durch eine anerkannte Prüfstelle/Fachperson;

 � bei Anlagen zur selbständigen Sportausübung: Nachweis einer anerkannten Prüfstel-
le/Fachperson, dass die Anlage fachgerecht erstellt, betrieben und unterhalten ist.

 � Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung.
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XI. Angebote von Drittanbietern

 � Bundesgesetz über das Bergführerwesen und das Anbieten weiterer Risikoaktivitäten 
(Risikoaktivitätengesetz) vom 17. Dezember 2010
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2. Absprachen 

Soweit aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Natur des Angebots angezeigt und 
zweckmässig, sind mit dem Drittanbieter die nötigen Absprachen zu treffen, so etwa betref-
fend

 � die Sicherung der Zugangswege, soweit diese nicht über das offizielle Wanderwegnetz 
führen;

 � die Notfallorganisation und den Rettungsdienst;
 � die Standorte von Informationstafeln.

220



56

Zusammenstellung der einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen (alphabe-
tisch geordnet):

 � Arbeitshilfe «Mountainbike-Routen – Planung, Projektierung und Realisierung», TBA/
KAWA des Kantons Bern, 2017

 � BASPO-Schrift 512 «Pumptrack»
 � BFU-Dokumentation 2.025 «Spielräume» (Tipps zur Planung und Gestaltung von siche-

ren, attraktiven Lebens- und Spielräumen)
 � BFU-Fachbroschüre 2.003 «Geländer und Brüstungen
 � BFU-Fachbroschüre 2.006 «Glas in der Architektur»
 � BFU-Fachbroschüre 2.007 «Treppen»
 � BFU-Fachbroschüre 2.270 «Signalisation Mountainbike-Pisten»
 � BFU-Fachdokumentation 2.009 «Kletteranlagen»
 � BFU-Fachdokumentation 2.011 «Skate- und Bikeparks»
 � BFU-Fachdokumentation 2.019 «Bäderanlagen»
 � BFU-Fachdokumentation 2.026 «Kleingewässer»
 � BFU-Fachdokumentation 2.040 «Mountainbike-Anlagen»
 � BFU-Fachdokumentation 2.348 «Spielplätze»
 � Errichtung, Wartung und Sanierung von Klettersteigen, Österreichisches Kuratorium 

für Alpine Sicherheit / Deutscher Alpenverein / Österreichischer Alpenverein, Natur-
freunde Österreichs (Hrsg.), Innsbruck 2009; 

 � Empfehlung «Signalisation wandernaher Angebote», Schweizer Wanderwege, 2008
 � Empfehlung «Themenwege – Planung und Koordination mit dem bestehenden Wander-

wegnetz», Schweizer Wanderwege
 �  «Zustiegsrouten im Berggebiet ausserhalb des offiziellen Wanderwegnetzes: Empfeh-

lung für die Markierung», Schweizer Wanderwege/SAC, 2021
 � Handbuch «Bau und Unterhalt von Wanderwegen», Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 

9, ASTRA/Schweizer Wanderwege (Hrsg.), 2009
 � Handbuch «Holzkonstruktionen im Wanderwegbau», Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 

2, BUWAL (Hrsg.) 1992, Neuauflage 2009 (ASTRA/Schweizer Wanderwege)
 � Handbuch «Signalisation Wanderwege», Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 6, ASTRA/

Schweizer Wanderwege (Hrsg.), 2008
 � Klettersteig-Skala des Schweizer Alpen-Club SAC von Juni 2015 (Hüsler-Skala)
 � Leitfaden «Gefahrenprävention und Verantwortlichkeit auf Wanderwegen», ASTRA/

Schweizer Wanderwege, Vollzugshilfe Langsamverkehr Nr. 15, 2017
 � Manual «Schwierigkeitsgrade Langsamverkehr LV für Freizeit und Tourismus», AST-

RA/Stiftung Schweiz Mobil
 � Merkblatt «Wandern und Mountainbiken – Entscheidungshilfe zu Koexistenz und Ent-

flechtung», Materialien Langsamverkehr Nr. 142, ASTRA/Schweizer Wanderwege/
SchweizMobil (Hrsg.), 2020

 � Mountainbikeland Schweiz – Manual Routen, Stiftung SchweizMobil, 2016

XII. Quellen
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 � Norm EN 958 «Klettersteigsets»
 � Norm EN 1078 «Helme für Radfahrer und für Benutzer von Skateboards und Rollschu-

hen»
 � Norm SIA 358 «Geländer und Brüstungen»
 � Norm VSS SN 640 568 «Passive Sicherheit im Strassenraum – Geländer»
 � Norm SN 640 829a «Signalisation Langsamverkehr»
 � Norm SN EN 1176:2017 «Spielplatzgeräte und Spielplatzböden»
 � Norm SN EN 12572 «künstliche Kletteranlagen – Teile 1 bis 3»
 � Norm SN EN 15288 «Schwimmbäder – Sicherheitstechnische Anforderungen» 
 � Norm SN EN 16869 Aufbau von Klettersteigen (Via Ferratas)
 � Verbandsrichtlinie über die Aufsicht in öffentlichen Bädern, Verband Hallen- und Frei-

bäder VHF, 2016
 � Positionspapier «Koexistenz von Wandern/Mountainbike», 2010
 � Richtlinien für Anlage, Betrieb und Unterhalt von Schneesportanlagen der SKUS, 2019.
 � SCHUBERT, Standards für Klettersteige, in: Tagungsband Symposium alpine Sicher-

heit, Bad Reichenhall 2007, 131 ff.
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AG Aktiengesellschaft
ASTRA Bundesamt für Strassen
ARS Alpine Rettung Schweiz
BASPO Bundesamt für Sport
BFU Beratungsstelle für Unfallverhütung
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (heute Bundesamt für Umwelt   
 [BAFU])
EN Europäische Norm 
FWG Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (SR 704)
FWV Verordnung über Fuss- und Wanderwege (SR 704.1)
Hrsg. Herausgeber
IKSS Kontrollstelle des Interkantonalen Konkordats für Seilbahnen und Skilifte
ISO Internationale Organisation für Normung
KAWA Kantonale Verwaltung Amt für Wald des Kantons Bern
KWRO Kantonale Walliser Rettungsorganisation
MTB Mountainbike
OR Obligationenrecht (SR 220)
PrHG Produktehaftpflichtgesetz (SR 221.112.944)
PrSG Bundesgesetz über die Produktesicherheit (SR 930.11)
PrSV Produktesicherheitsverordnung (SR 930.111)
RSA Reglement Sommeraktivitäten (SBS)
RPG Raumplanungsgesetz (SR 700)
SAC Schweizer Alpen-Club
SBS Seilbahnen Schweiz (Verein)
SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
SKUS Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten
SLRG Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft
SN Schweizer Norm
SOS Internationales Notsignal
SRM Société des remontées mécaniques 
SSV Signalisationsverordnung (SR 741.21)
SVG Strassenverkehrsgesetz (SR 741.01)
Swiss TS Swiss TS Technical Services AG
TBA Tiefbauamt des Kantons Bern
TÜV Technischer Überwachungs-Verein
VHF Verband Hallen- und Freibäder
VRV Verkehrsregelverordnung (SR 741.11)
VöV Verband öffentlicher Verkehr (Genossenschaft)
WaG Waldgesetz (SR 921.0)
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210) 

XIII. Abkürzungsverzeichnis



59

 � Empfehlung zum Betrieb von Trottinett-Strecken und zur Trottinett-Vermietung (SBS 
2014)

Anhang
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zur Trottinett-Vermietung

November 2014
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Geltungsbereich der Empfehlungen

Auszug aus der Checkliste

a)  Erfasst wird hier die Vermietung von Fort bewegungsmitteln aller Art wie z. B. Trotti, Monster-  
Trotti, Monster-Bike und Dirt Monster-Bike, Devil-Bike, Inline-Board, Moun tainbike u. dergl.

Die Empfehlungen beziehen sich nur auf Trottis und Monster-Trottis (ohne Motorenbetrieb), 
nicht auf andere Fortbewegungsmittel.

Verantwortung von Betreiber und Benutzer

Auszug aus der Checkliste

b)  Die Benutzung der Fortbewegungsmittel erfolgt nicht ausschliesslich auf eigene Verantwortung. 
Das vermietende Bahnunterneh men trifft vielmehr in verschiedener Hinsicht eine Sicherungs- 
und Schutzpflicht.

Die Benutzung der Trottis erfolgt überwiegend auf eigene Verantwortung. Dem Unterneh-
men obliegt es jedoch, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es allen Benutzern erlauben, 
die Trottinettabfahrt selber sicher zu meistern. Die Mietbedingungen und Regeln können mit 
einem Vertrag geregelt werden (siehe Muster-Vertrag). Es darf erwartet werden, dass die 
Benutzer sich an diese Regeln halten. Für Kinder und Jugendliche in Begleitung Erwachse-
ner haben letztere eine Aufsichtspflicht. Mit den für diese Aktivitäten typischen Gefahren 
müssen die Benutzer rechnen (z. B. Bäume am Rand der Strecke, abfallende Wiesen, Natur-
strassen mit Löchern und Unebenheiten usw.).
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Auszug aus der Checkliste

a)  Die vermieteten Fortbewegungsmittel müssen in einwandfreiem Zustand sein, insbesondere 
die Bremsen. Entsprechend ist ihre Funktionstüchtigkeit jeweils vor der Vermietung zu prüfen 
und es sind allfällige Mängel umgehend zu beheben.

Die Trottis müssen von Bereifung, Grösse, Rahmen, Bremsen usw. den Anforderungen der 
angebotenen Strecken entsprechen (z. B. grössere Räder auf Naturstrassen). Bei der Anschaf-
fung sind eine Beratung durch den Hersteller oder Fachpersonen und ein Test auf der vorge-
sehenen Strecke sinnvoll. Es ist empfehlenswert, Fortbewegungsmittel in verschiedenen 
Grössen anzubieten (für Kinder und Erwachsene).
Der Betreiber sollte vom Hersteller / Importeur der Trottis einen Sicherheitsnachweis und 
Gebrauchsanleitungen verlangen (z. B. betr. max. Gewicht, Mindestgrösse, usw.). Diese ge-
hören zum Produkt gemäss Produktesicherheitsgesetz PrSG.
Empfohlen wird, die Trottis jeweils bei Rückgabe oder vor der Vermietung zu prüfen. Zudem 
sollte der Mieter eine Fahr- und Bremsprobe vornehmen und allfällige Mängel vor der Ab-
fahrt melden (vgl. Muster für Mietvertrag). 
Damit die Unterhalts- und Wartungsarbeiten an den Fortbewegungsmitteln lückenlos doku-
mentiert werden können, sind diese mit Nummern zu versehen. Diese Nummern dienen 
gleichzeitig auch als Abgabe- und Rückgabekontrolle (Eintrag auf Mietvertrag). Allenfalls 
kann ein Depot eingezogen oder ein Personalausweis kopiert werden, um Diebstähle zu ver-
hindern.

Auszug aus der Checkliste

b)  Für das Befahren von Strassen sind die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Rück strahler usw.). 
Wird das Fortbewegungsmittel bei schlechter Sicht, in der Dämmerung oder nachts benutzt, muss 
vorne ein weisses und hinten ein rotes Licht am Gerät oder am Körper angebracht werden.

Bei Abfahrten in der Dämmerung und bei Nacht müssen die vorgeschriebenen Lichter am 
Trottinett angebracht oder mitvermietet werden.

1. Zweck der Richtlinien 
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2.1 Bestimmung der geeigneten Wege

Auszug aus der Checkliste

a)  Die Unternehmung hat zu prüfen und festzulegen, welche Wege für das Befahren mit den be-
treffenden Fortbewegungsmitteln geeignet sind und benützt werden dürfen und sollen.

Bedingt geeignet sind z. B. Strecken mit häufigem Gegenverkehr, zu starker Neigung, unüber-
sichtlichen Engpässen sowie Privat strassen ohne Einverständnis des Eigen tümers. Die Wahl 
der Fortbewegungsmittel muss an die Strecke angepasst sein (Bremswirkung je nach Ge-
fälle, Reifen an Belag angepasst, usw.).

Auszug aus der Checkliste

b)  Fahrzeugähnliche Geräte sind mit Rädern oder Rollen ausgestattete Fortbewegungsmittel, die 
ausschliesslich durch die Körperkraft des Benutzers angetrieben werden (z. B. Trottinette aller 
Art, nicht aber Fahrräder; vgl. Art. 1 Abs. 10 Verkehrsregelverordnung ‹VRV; SR 741.11›). Solche 
Fortbewegungsmittel dürfen nicht auf Hauptstrassen und auf Nebenstrassen nur dann benutzt 
werden, wenn entlang der Strasse Trottoirs sowie Fuss- und Radwege fehlen und das Verkehrs-
aufkommen im Zeitpunkt der Benutzung gering ist.

c)  Motorenbetriebene Fortbewegungsmittel (z. B. Monster-Trottis) dürfen Wald und Waldstrassen 
grundsätzlich nicht befahren (Art. 15 Abs. 1 Waldgesetz ‹WaG; SR 921.0›). Das Verbot gilt auch 
dann, wenn es nicht ausdrücklich signalisiert ist. Vorbehalten bleiben abweichende kantonale 
Bestimmungen, welche die Benutzung auch von einer Bewilligung abhängig machen können.

Im Gegensatz zu den motorenbetrieben Fort bewegungsmitteln dürfen fahrzeugähnliche Ge-
räte (fäG) wie z. B. Trottis überall dort fahren, wo Fussgänger zugelassen sind, also auch auf 
Strassen / Wegen, die mit einem allgemeinen Fahrverbot belegt sind.

Auszug aus der Checkliste

d)  Bei der Prüfung der Eignung ist insbesondere auch der Zweckbestimmung der Wege sowie mögli-
chen Konflikten mit andern Nutzern Rechnung zu tragen. Auf eine Mehrfachnutzung von Wander- 
und Bergwanderwegen durch Fortbewegungsmittel aller Art sollte nach Möglichkeit verzichtet 
werden. Davon ausgenommen sind die offiziell als Mountainbike-Wege signalisierten Wege.

Forststrassen mit häufiger Sperrung z.B. wegen Holzschlag sind als Trottinettstrecke bedingt 
geeignet. Zur Prüfung der Eignung kann sinngemäss das Positionspapier «Koexistenz Wandern 
und Velo / Mountainbike» herangezogen werden. Das Vorgehen bei Unfällen ist mit den lokalen 
Rettungsdiensten abzusprechen. Zu prüfen ist insbesondere, ob und wie Ambulanzen die Stre-
cke erreichen können.

2. Fahrwege
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Signalisation Für die Signalisation auf öffentlichen Wegen sind die offiziellen Signale ge-
mäss Signalisationsverordnung SSV zu verwenden sowie die Norm SN 640 829 «Signalisation 
Langsamverkehr» zu beachten. Die Signalisation hat durch die hierfür von Gesetzes wegen 
zuständige Behörde (in der Regel Gemeinde) zu erfolgen. Sollte aus Sicht der Seilbahnunter-
nehmung ein Signal erforderlich sein, hat sie mit der Behörde Kontakt aufzunehmen. Kreu-
zungen und Einmündungen sollten signalisiert sein. Das Vortrittsrecht sollte klar geregelt 
sein. Das Signal «Stop» ist gemäss Signalisationsverordnung an Stellen anzubringen, wo 
infolge fehlender Sicht ein Halt unerlässlich ist. 

Die Signalkante sollte einen Abstand von 50 cm zum Fahrbahnrand aufweisen.

2.2 Sicherung von Gefahrenstellen

Gefahrenstellen

Auszug aus der Checkliste

a)  Die vorgegebenen Wege und Routen müssen frei sein von nicht bzw. nicht rechtzeitig er kenn-
baren, überraschenden Gefahrenstellen.

Zu solchen «Fallen» gehören z. B. nicht fahrbare Schlaglöcher, Querabschläge / Entwässe-
rungsrinnen oder über die Strecke gespannte Drähte.

Auszug aus der Checkliste

b)  An Stellen mit Absturzgefahr sind geeignete Schutzmassnahmen zu ergreifen (im Minimum 
Warnschild).

Auch erkennbare Gefahrenstellen sollten im Rahmen des Verhältnismässigen und Zumut - 
baren gesichert werden, falls für die Benützer eine aussergewöhnliche Gefährdung besteht. 
Dies ist anzunehmen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Benützer auch bei 
einer den Umständen angepassten vorsichtigen Fahrweise stürzen oder vom Weg abkommen 
(offensichtliche Sturz- oder Abirrgefahr) und dabei einen Unfall mit schweren Verletzungsfol-
gen erleiden können (Aufprall an festen Hindernissen, Sturz über den Wegrand in die Tiefe).
Neben den eigentlichen «Fallen» kann eine offensichtliche Sturz- oder Abirrgefahr je nach 
den Umständen (Gefälle, Wegober fläche u.a.) vor allem bei Kurven und Engpässen bestehen.
Das Ausmass der Verletzungsgefahr im Falle eines Absturzes hängt von zahlreichen Fakto-
ren ab (Sturz über Wand / Mauer oder Steilhang, Absturzhöhe, Beschaffenheit der Aufprall-
stelle usw.). Richtwerte finden sich in der Norm SN 640 568 «Geländer». 
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Auszug aus der Checkliste

c)  Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Gefahrenstelle im Sinne von lit. a) oder b) vorliegt, ist 
eine am oberen Limit liegende Fahrweise in Rechnung zu stellen.

Mit einer den Verhältnissen nicht angemessenen, übersetzten Geschwindigkeit, mit Rasern, 
Personen, die sich gegenseitig ein Rennen liefern, u.dgl. muss nicht gerechnet werden.

Massnahmen Priorität hat immer die Beseitigung / Entschärfung der Gefahrenstellen.
Oft kann die Sicherheit der Benützer mit baulichen / technischen Massnahmen erhöht wer-
den (z. B. Zurückschneiden von Pflanzen bei unübersichtlichen Kurven, Ausweichstel len 
schaffen bei Engpässen). 
Bei festen Hindernissen am Wegrand an Stellen mit offensichtlicher Sturz- oder Abirr gefahr 
sind evtl. geeignete Schutzmass nahmen zu treffen (z. B. Polsterung von Holz beigen auf der 
Aussenseite von engen Kurven) oder ist das Hindernis zu entfernen (so z.B. Stacheldrahtzäu-
ne, da diese schwere Verletzungen verursachen können).
Angaben für den Einsatz von Absturzsicherungen können der Norm SN 640 568 «Geländer» 
entnommen werden. Bei besonders hoher Abirrgefahr kann ausnahmsweise auch die Siche-
rung mittels eines Auffangnetzes zweckmässig sein.
Gefahrenstellen können unter Umständen durch eine entsprechende Signalisation ent-
schärft werden. Dabei sind die offiziellen Signale gemäss Signalisationsverordnung SSV zu 
verwenden, wie z. B.:

Die Signale können mit einer Zusatztafel mit Text oder Piktogrammen nach Wahl ergänzt 
werden.

Weiderost Postauto
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2.3 Gefährdung anderer Wegbenützer

Auszug aus der Checkliste (siehe hierzu III, 2.4.5)

Bei Wegen mit Mehrfachnutzung (Wandern / Mountainbike oder andere Fortbewegungsmittel)

Massnahmen bei Gefahrenstellen (Absturzgefahr), soweit nach den konkreten Umständen eine 
erhebliche Gefährdung besteht.
a)  Eine erhebliche Gefährdung ist z. B. anzunehmen bei schmalen, unübersichtlichen Stellen mit 

Absturzgefahr, die mit Tempo befahren werden können.
b)  Das Positionspapier «Koexistenz von Wandern / Mountainbike» empfiehlt bei Wegen mit Gefah-

renstellen (Absturzgefahr), die weniger als 2 m breit sind, ein räumliche Trennung von Wander- 
und Mountainbikerouten oder, falls eine solche nicht möglich ist oder unverhältnismässig wäre, 
andere Massnahmen wie eine signalisierte Schiebestrecke (z. B. bei schmalen Brücken) oder 
ein begrenztes Fahrverbot.

Allfällige kurze Schiebestrecken (z. B. bei Gefährdung anderer Wegbenutzer, insbesondere 
bei Engpässen auf Wanderwegen mit Absturzgefahr) sind mit einer Verbots tafel und Distanz-
angabe zu signalisieren.

2.4 Information der Benutzer

Auszug aus der Checkliste

Information über
– die zu benutzenden Fahrwege
–  allfällige Gefahren und Gefahrenstellen, z. B. Gegenverkehr bei verkehrsarmen Nebenstrassen, 

unübersichtliche oder ex ponierte Stellen.
–  das Verhalten gegenüber andern Wegbenutzern. Die Benutzer von fahrzeugähnlichen Fort- 

bewegungsmitteln müssen auf Fussgänger Rücksicht nehmen und ihnen Vortritt gewähren  
(Art. 50a Abs. 2 VRV).

Zur Information gehört auch die Angabe einer Notfallnummer. Diese kann z. B. als Aufkleber 
auf allen Fortbewegungsmitteln angebracht werden. Unter Umständen ist es zweckmässig, 
die Benützer zusätzlich über weitere Eigen heiten der Fahrwege (Zielgruppe, Schwierigkeit und 
Länge, Bodenbelag, Benutzung von Trottoirs usw.) sowie besondere aktuelle Verhältnisse 
(z. B. Rückstände von Holzschlag, Alpauf- oder -abzug) zu informieren.  Die Information kann 
z. B. durch Abgabe einer Broschüre oder eines Infoblattes mit Plan / Kartenausschnitt oder 
durch Orientierungstafeln / Plakate erfolgen. Allgemein wird empfohlen, die Benützer einen 
Mietvertrag unterzeichnen zu lassen, der die massgebenden Fahrregeln und Bestimmungen 
enthält (siehe Muster). Wird darauf verzichtet, sollten die Benützer in anderer geeigneter  
Weise (z. B. Plakat) über die Fahrregeln ins Bild gesetzt werden. Es empfiehlt sich auch,  
die Informationen im Internet abrufbar zu machen, damit sich die Benutzer bereits zu Hause 
informieren können.
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3.1 Zulassungskriterien

Auszug aus der Checkliste

Ist festgelegt, ab welchem Alter Kinder mit oder ohne Begleitung eines Erwachsenen das Fort-
bewegungsmittel benutzen dürfen?

Es wird empfohlen, die Mindestgrösse (bzw. das Mindestalter) im Mietvertrag festzu legen. 
Für Jugendliche ohne Begleitung Erwachsener wird ein Mindestalter von 14 Jahren empfoh-
len. Bei Kindern sollte das Kinn über Lenkerhöhe liegen, sie sollten Velofahren und die 
Bremsen gut bedienen können. Das Fahren von Erwachsenen mit kleinen Kindern auf dem 
gleichen Trottinett ist gefährlich und sollte verboten werden. Das maximale Benutzerge-
wicht, das vom Hersteller angegeben wird, sollte ebenfalls kommuniziert werden. Personen 
in nicht fahrtüchtigem Zustand (z. B. alkoholisiert) kann die Abgabe und Benutzung der Trot-
tis verweigert werden.

3.2 Schutzausrüstung

Auszug aus der Checkliste

Mit dem Fortbewegungsmittel ist eine geeignete Schutzausrüstung mit zu vermieten (Helm, je 
nach Eigenart des Fortbewegungsmittels auch Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschutz).

Für Trottis: Helme, welche den heutigen Anforderungen entsprechen, gemäss EN 1078 (Velo-
helme), sind mit zu vermieten und deren Tragen für obligatorisch zu erklären (siehe Mietver-
trag). Die Helme müssen richtig gelagert, jeweils gereinigt, getrocknet und auf einwandfreien 
Zustand hin geprüft werden. Defekte Helme sind sofort auszutauschen. Es empfiehlt sich, die 
Grössen gut sichtbar anzuschreiben und die Helme entsprechend zu platzieren, so dass rasch 
die richtige Grösse gefunden werden kann. Helme sind gemäss Angaben des Herstellers  
auszuwechseln. Die Benützer sollten über den korrekten Sitz des Helms instruiert werden. 
Dies kann auch mittels eines Plakates geschehen.
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Der Helm sitzt zwei Fingerbreit über  
der Nasenwurzel. Die Seitenbänder  
treffen sich direkt unter dem Ohr.

Die Seitenbänder sind gleich satt  
angezogen. Zwischen Kinn und Band  
hat es Platz für einen bis zwei Finger.

3. Benutzer
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Auszug aus der Checkliste

Es ist zu kontrollieren, ob die vermieteten Fortbewegungsmittel zur vorgegebenen Zeit wieder 
zurück sind. Bei Fehlen eines Fortbewegungsmittels ist eine Suchaktion einzuleiten.

Unfälle und Schäden sollten von den Benutzern gemeldet werden. Nur wenn eine Person als 
vermisst gemeldet ist und das benutzte Trottinett nicht zurückgegeben wurde, sollte allen-
falls eine Suchaktion eingeleitet werden. Eine «Schlusskontrolle» auf der Strecke ist nicht 
verlangt.

4. Abgabekontrolle

3.3 Instruktion der Benutzer

Auszug aus der Checkliste

Instruktion betreffend
– Funktion des Fortbewegungsmittels
– Gebrauch des Fortbewegungsmittels
Die Benützer sind namentlich auch darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Geschwindigkeit 
und die Fahrweise stets den Umständen und den Besonderheiten des Fortbewegungsmittels  
anpassen müssen und vorausschauend und bremsbereit fahren sollen. Auf Strassen ist rechts  
zu fahren.

Bei Trottis ist es zweckmässig, wenn die Benützer vor der Abfahrt eine Fahr- und Brems- 
probe vornehmen. Es empfiehlt sich, dies im Mietvertrag als Vertragsbedingung festzu- 
halten. Zur Information über die Fahrregeln siehe Ziff. 2.4.
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